
MITTEILUNGSBLATT
der Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Jahrgang 2023 Ausgegeben zu Suhl, 23. Juni 2023 Ausgabe Nr. 2

Inhalt

1. Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen 3

2. Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen und AEVO-Prüfungen 11

3.	 	Prüfungsordnung	für	die	Durchführung	der	Prüfung	der	berufsübergreifenden	Zusatzqualifikation	 

»Grundlagen	Wasserstoff«	für	Auszubildende	zum	Mechatroniker,	Elektroniker,	Kfz-Mechatroniker	 

bzw.	Land-	und	Baumaschinenmechatroniker	 18

4.		 Satzung	der	Industrie-	und	Handelskammer	Südthüringen	 20

5.	 Änderung	des	Gebührentarifs	der	Industrie-	und	Handelskammer	Südthüringen	 26

Seite

1/28Industrie- und Handelskammer Südthüringen / Ausgabe Nr. 2, 2023 / Mitteilungsblatt



2/28 Industrie- und Handelskammer Südthüringen / Ausgabe Nr. 2, 2023 / Mitteilungsblatt



Erster Abschnitt:
Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen

§ 1 Errichtung
(1)	 	Die	Industrie-	und	Handelskammer	Südthüringen	–	im	Folgenden	IHK	ge-

nannt	–	errichtet	als	zuständige	Stelle	für	die	Durchführung	der	Abschluss-	
und	Umschulungsprüfungen	Prüfungsausschüsse	(§	39	Absatz	1	Satz	1,	

	 §	62	Absatz	3	Satz	1	BBiG).	

(2)  Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG 
nehmen die Prüfungsleistungen ab. 

(3)	 	Für	einen	Ausbildungsberuf	können	bei	Bedarf,	insbesondere	bei	einer	gro-
ßen Anzahl von zu prüfenden Personen und bei besonderen Anforderungen 
in	der	Ausbildungsordnung,	mehrere	Prüfungsausschüsse	errichtet	werden.	

(4)	 	Mehrere	zuständige	Stellen	können	bei	einer	von	ihnen	gemeinsame	
Prüfungsausschüsse errichten (§ 39 Absatz 1 Satz 2 BBiG). 

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen
(1)	 	Der	Prüfungsausschuss	besteht	aus	drei	Mitgliedern,	sofern	in	einer	Anlage	

zur	Prüfungsordnung	für	bestimmte	Prüfungsausschüsse	keine	höhere	
Anzahl festgelegt ist. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sach-
kundig	und	für	die	Mitwirkung	im	Prüfungswesen	geeignet	sein	 
(§	40	Absatz	1	Satz	2	BBiG).	

(2)  Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber 
und	der	Arbeitnehmer	in	gleicher	Zahl	sowie	mindestens	eine	Lehrkraft	
einer	berufsbildenden	Schule	angehören.	Mindestens	zwei	Drittel	der	
Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer	sein	(§	40	Absatz	2	Satz	1	und	2	BBiG).	

(3)	 	Die	Mitglieder	werden	von	der	IHK	für	eine	einheitliche	Periode,	längstens	
für	fünf	Jahre	berufen	(§	40	Absatz	3	Satz	1	BBiG).	

(4)	 	Die	Beauftragten	der	Arbeitnehmer	werden	auf	Vorschlag	der	im	Bezirk	der	
IHK	bestehenden	Gewerkschaften	und	selbstständigen	Vereinigungen	von	
Arbeitnehmern	mit	sozial-	oder	berufspolitischer	Zwecksetzung	berufen 
(§	40	Absatz	3	Satz	2	BBiG).	

(5)	 	Lehrkräfte	von	berufsbildenden	Schulen	werden	im	Einvernehmen	mit	der	
Schulaufsichtsbehörde	oder	der	von	ihr	bestimmten	Stelle	berufen	 
(§	40	Absatz	3	Satz	3	BBiG).	

(6)	 	Werden	Mitglieder	nicht	oder	nicht	in	ausreichender	Zahl	innerhalb	einer	
von	der	IHK	gesetzten	angemessenen	Frist	vorgeschlagen,	so	beruft	die	IHK	
insoweit	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	(§	40	Absatz	3	Satz	4	BBiG).

(7)	 	Die	Mitglieder	der	Prüfungsausschüsse	können	nach	Anhörung	der	an	ihrer	
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden  
(§	40	Absatz	3	Satz	5	BBiG).	

(8)	 	Die	Mitglieder	der	Prüfungsausschüsse	haben	Stellvertreterinnen/Stell-
vertreter	(§	40	Absatz	2	Satz	3	BBiG).	Die	Absätze	3	bis	7	gelten	für	sie	
entsprechend. 

(9)  Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberech-
tigten	sind	über	die	Anzahl	und	die	Größe	der	einzurichtenden	Prüfungs-
ausschüsse sowie über die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren 
Prüfenden	zu	unterrichten.	Die	Vorschlagsberechtigten	werden	von	der	IHK	
darüber	unterrichtet,	welche	der	von	ihnen	vorgeschlagenen	Mitglieder,	
Stellvertreter und Stellvertreterinnen sowie weiteren Prüfenden berufen 
wurden	(§	40	Absatz	5	BBiG).

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 30. März 
2023 gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbildung vom 
8. März 2007 (geändert am 29. August 2022) erlässt die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen als zuständige Stelle nach § 47 Absatz 1 
Satz 1 und § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBI. I S. 920), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) 
geändert worden ist, die folgende Prüfungsordnung für die Durchführung 
von Abschluss- und Umschulungsprüfungen:
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(10)	 	Die	Tätigkeit	im	Prüfungsausschuss	ist	ehrenamtlich.	Für	bare	Auslagen	
und	für	Zeitversäumnis	ist,	soweit	eine	Entschädigung	nicht	von	anderer	
Seite	gewährt	wird,	eine	angemessene	Entschädigung	zu	zahlen,	deren	
Höhe	von	der	IHK	mit	Genehmigung	der	obersten	Landesbehörde	fest-
gesetzt	wird.	Die	Entschädigung	für	Zeitversäumnis	hat	mindestens	im	
Umfang	von	§	16	des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes	
(JVEG)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	zu	erfolgen	(§	40	Absatz	6	BBiG).

(11)	 	Von	Absatz	2	und	8	darf	nur	abgewichen	werden,	wenn	andernfalls	die	
erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen 
werden	kann	(§	40	Absatz	7	BBiG).	

§ 2a Prüferdelegationen
(1)	 	Die	IHK	kann	im	Einvernehmen	mit	den	Mitgliedern	des	Prüfungsaus- 

schusses die Abnahme und die abschließende Bewertung von Prüfungsleis-
tungen auf Prüferdelegationen übertragen (§ 42 Absatz 2 Satz 1 BBiG). 

(2)  Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absatz 1 und 2 
entsprechend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der 
Prüferdelegationen haben Stellvertreter/Stellvertreterinnen  
(§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). 

(3)	 	Mitglieder	von	Prüferdelegationen	können	die	Mitglieder	der	Prüfungs-
ausschüsse,	deren	Stellvertreter	und	Stellvertreterinnen	sowie	weitere	
Prüfende	sein,	die	durch	die	IHK	nach	§	40	Absatz	4	BBiG	berufen	worden	
sind	(§	42	Absatz	2	Satz	3	BBiG).	Für	die	Berufungen	gilt	§	2	Absatz	3	bis	8	
entsprechend.	Die	Berufung	weiterer	Prüfender	kann	auf	bestimmte	Prüf-	
oder	Fachgebiete	beschränkt	werden	(§	40	Absatz	4	Satz	2	BBiG).	

(4)	 	Die	Mitwirkung	in	einer	Prüferdelegation	ist	ehrenamtlich.	§	2	Absatz	10	
gilt entsprechend. 

(5)	 	Die	IHK	hat	vor	Beginn	der	Prüfung	über	die	Bildung	von	Prüferdelegatio-
nen,	über	deren	Mitglieder	sowie	über	deren	Stellvertreter	und	Stellvertre-
terinnen	zu	entscheiden.	Prüfende	können	Mitglieder	mehrerer	Prüferde-
legationen sein. Sind verschiedene Prüfungsleistungen derart aufeinander 
bezogen,	dass	deren	Beurteilung	nur	einheitlich	erfolgen	kann,	so	müssen	
diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden abgenommen werden 
(§ 42 Absatz 3 BBiG). 

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
		(1)	 	Bei	der	Zulassung	und	Prüfung	dürfen	Angehörige	der	zu	prüfenden	Perso-

nen	nicht	mitwirken.	Angehörige	im	Sinne	des	Satz	1	sind:	

	 1.	 Verlobte,
	 2.	 Ehegatten,
	 3.	 eingetragene	Lebenspartner,
	 4.	 Verwandte	und	Verschwägerte	gerader	Linie,
	 5.	 Geschwister,
	 6.	 Kinder	der	Geschwister,
	 7.	 Ehegatten	der	Geschwister	und	Geschwister	der	Ehegatten,
	 8.	 Geschwister	der	Eltern,
	 9.	 	Personen,	die	durch	ein	auf	längere	Dauer	angelegtes	Pflegeverhält-

nis	mit	häuslicher	Gemeinschaft	wie	Eltern	und	Kind	miteinander	
verbunden	sind	(Pflegeeltern	und	Pflegekinder).

Angehörige	sind	die	im	Satz	2	aufgeführten	Personen	auch	dann,	wenn	
 
	 1.	 	in	den	Fällen	der	Nummern	2,	3,	4	und	7	die	die	Beziehung	begrün-	

dende Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

	 2.	 	in	den	Fällen	der	Nummern	4	bis	8	die	Verwandtschaft	oder	Schwä-
gerschaft	durch	Annahme	als	Kind	erloschen	ist;

	 3.	 	im	Fall	der	Nummer	9	die	häusliche	Gemeinschaft	nicht	mehr	be-
steht,	sofern	die	Personen	weiterhin	wie	Eltern	und	Kind	miteinan-
der verbunden sind.

(2)	 	Hält	sich	ein	Prüfungsausschussmitglied	oder	ein	Mitglied	einer	Prüfer-
delegation	nach	Absatz	1	für	ausgeschlossen	oder	bestehen	Zweifel,	ob	die	

Voraussetzungen	des	Absatz	1	gegeben	sind,	ist	dies	der	IHK	mitzuteilen,	
während	der	Prüfung	dem	Prüfungsausschuss	oder	der	Prüferdelegation.	
Die	Entscheidung	über	den	Ausschluss	von	der	Mitwirkung	trifft	die	IHK,	
während	der	Prüfung	der	Prüfungsausschuss	oder	die	Prüferdelegation.	 
Im	letzteren	Fall	darf	das	betroffene	Mitglied	nicht	mitwirken.	Ausge-
schlossene Personen dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung nicht 
zugegen sein.

(3)	 	Liegt	ein	Grund	vor,	der	geeignet	ist,	Misstrauen	gegen	eine	unparteiische	
Ausübung	des	Prüfungsamtes	zu	rechtfertigen,	oder	wird	von	einer	zu	
prüfenden	Person	das	Vorliegen	eines	solchen	Grundes	behauptet,	so	hat	
die	betroffene	Person	dies	der	IHK	mitzuteilen,	während	der	Prüfung	dem	
Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten 
entsprechend.

(4)	 	Ausbilderinnen/Ausbilder	der	zu	prüfenden	Person	sollen,	soweit	nicht	
besondere	Umstände	eine	Mitwirkung	zulassen	oder	erfordern,	nicht	mit-
wirken.

(5)	 	Wenn	in	den	Fällen	der	Absätze	1	bis	3	eine	ordnungsgemäße	Besetzung 
des	Prüfungsausschusses	nicht	möglich	ist,	kann	die	IHK	die	Durchfüh-
rung der Prüfung einem anderen oder einem gemeinsamen Prüfungsaus- 
schuss	übertragen.	Erforderlichenfalls	kann	eine	andere	zuständige	Stelle	
ersucht	werden,	die	Prüfung	durchzuführen.	Das	Gleiche	gilt,	wenn	eine	
objektive	Durchführung	der	Prüfung	aus	anderen	Gründen	nicht	gewähr-
leistet	erscheint.	Wenn	in	den	Fällen	der	Absätze	1	bis	3	eine	ordnungs-
gemäße	Besetzung	der	Prüferdelegationen	nicht	möglich	ist,	kann	der	
Prüfungsausschuss die Prüfung selber durchführen oder die Durchführung 
der Prüfung auf eine andere Prüferdelegation übertragen.

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1)	 	Der	Prüfungsausschuss	wählt	ein	Mitglied,	das	den	Vorsitz	führt	und	ein	

weiteres	Mitglied,	das	den	Vorsitz	stellvertretend	übernimmt.	Der	Vorsitz	
und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe	angehören	(§	41	Absatz	1	BBiG).	

(2)	 	Der	Prüfungsausschuss	ist	beschlussfähig,	wenn	zwei	Drittel	der	Mitglieder,	
mindestens	drei,	mitwirken.	Er	beschließt	mit	der	Mehrheit	der	abgege-
benen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
Mitglieds den Ausschlag (§ 41 Absatz 2 BBiG). 

(3) Für Prüferdelegationen gilt Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

§ 5 Geschäftsführung
(1)	 	Die	Geschäftsführung	des	Prüfungsausschusses	liegt	in	Abstimmung	mit	

dem	Prüfungsausschuss	bei	der	IHK.	Einladungen	(Vorbereitung,	Durchfüh-
rung,	Nachbereitung),	Protokollführung	und	Durchführung	der	Beschlüsse	
werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses  
geregelt. 

(2)  Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglie-
der rechtzeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter 
Weise	unterrichtet.	Kann	ein	Mitglied	an	einer	Sitzung	nicht	teilnehmen,	
so	soll	es	dies	unverzüglich	der	IHK	mitteilen.	Für	ein	verhindertes	Mitglied	
ist	ein	stellvertretendes	Mitglied	einzuladen,	welches	derselben	Gruppe	
angehören	soll.

(3) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend.

(4)	 	Die	Sitzungsprotokolle	sind	von	der	protokollführenden	Person	und	dem	
Vorsitz	zu	unterzeichnen.	§	26	Absatz	1	bleibt	unberührt.	

(5)	 	Bei	Prüferdelegationen	sind	die	Sitzungsprotokolle	von	allen	Mitgliedern	zu	
unterzeichnen.	§	26	Absatz	1	bleibt	unberührt.	

§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet	bestehender	Informationspflichten,	insbesondere	gegenüber	dem	
Berufsbildungsausschuss,	haben	die	Mitglieder	des	Prüfungsausschusses,	der	
Prüferdelegation und sonstige mit der Prüfung befassten Personen über alle 
Prüfungsvorgänge	Verschwiegenheit	gegenüber	Dritten	zu	wahren.
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Zweiter Abschnitt:
Vorbereitung der Prüfung

§ 7  Prüfungstermine
(1)		 	Die	IHK	bestimmt	in	der	Regel	zwei	für	die	Durchführung	der	Prüfung	

maßgebende	Zeiträume	im	Jahr.	Diese	Zeiträume	sollen	auf	den	Ablauf	der	
Berufsausbildung	und	des	Schuljahres	abgestimmt	sein.	Die	IHK	setzt	die	
einzelnen Prüfungstage fest. 

(2)	 	Die	IHK	gibt	die	Zeiträume	im	Sinne	des	Absatz	1	Satz	1	einschließlich	der	
Anmeldefristen	in	geeigneter	Weise	öffentlich	mindestens	einen	Monat	vor	
Ablauf	der	Anmeldefrist	bekannt.	Wird	die	Anmeldefrist	überschritten,	kann	
die	IHK	die	Annahme	des	Antrags	verweigern.	

(3)  Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche 
überregionale	Aufgaben	verwendet,	sind	dafür	entsprechende	überregional	
abgestimmte Prüfungstage anzusetzen. 

§ 8 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss- und Umschulungsprüfung 
(1)	 Zur	Abschlussprüfung	ist	zuzulassen	(§	43	Absatz	1	BBiG),	

 1.		wer	die	Ausbildungsdauer	zurückgelegt	hat	oder	wessen	Ausbildungs- 
dauer	nicht	später	als	zwei	Monate	nach	dem	Prüfungstermin	endet,

 2.  wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie  
einen vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten Ausbildungs- 
nachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und

	 3.		wessen	Berufsausbildungsverhältnis	in	das	Verzeichnis	der	Berufsaus-	
bildungsverhältnisse	eingetragen	oder	aus	einem	Grund	nicht	ein-
getragen	ist,	den	weder	die	Auszubildenden	noch	deren	gesetzliche	
Vertreterinnen/Vertreter zu vertreten haben.

(2)	 	Menschen	mit	Behinderung	sind	zur	Abschlussprüfung	auch	zuzulassen,	
wenn die Voraussetzungen des Absatz 1 Nummer 2 und 3 nicht vorliegen 
(§	65	Absatz	2	Satz	2	BBiG).	

(3)  Die Zulassungsvoraussetzungen für die Umschulungsprüfung richten sich 
nach der Umschulungsordnung oder der Umschulungsprüfungsregelung 
der	IHK	(§§	58,	59	BBiG).	

§  9 Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung in zwei zeitlich 
auseinanderfallenden Teilen 
(1)  Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen 

durchgeführt	wird,	ist	über	die	Zulassung	jeweils	gesondert	zu	entscheiden	
(§ 44 Absatz 1 BBiG). 

(2) Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 44 Absatz 2 in Ver- 
	 bindung	mit	§	43	Absatz	1	Nummer	2	und	3	BBiG),	

	 1.		wer	die	in	der	Ausbildungsordnung	vorgeschriebene,	erforderliche	Aus-
bildungsdauer	zurückgelegt	hat,

 2.  wer einen vom Ausbilder und Auszubildenden unterzeichneten Aus-
bildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nummer 7 BBiG vorgelegt hat und

	 3.		wessen	Berufsausbildungsverhältnis	in	das	Verzeichnis	der	Berufsausbil-
dungsverhältnisse	eingetragen	oder	aus	einem	Grund	nicht	eingetragen	
ist,	den	weder	die	Auszubildenden	noch	deren	gesetzliche	Vertreterin-
nen/Vertreter zu vertreten haben.

(3)	 	Zum	zweiten	Teil	der	Abschlussprüfung	ist	zuzulassen	(§	44	Absatz	3	BBiG),	wer	

 1.  über die Voraussetzungen in § 43 Absatz 1 BBiG hinaus am ersten Teil 
der	Abschlussprüfung	teilgenommen	hat,

 2.  aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2b 
BBiG von der Ablegung des ersten Teils der Abschlussprüfung befreit ist 
oder

	 3.		aus	Gründen,	die	er	nicht	zu	vertreten	hat,	am	ersten	Teil	der	Abschluss-
prüfung nicht teilgenommen hat.

Im Fall des Satz 1 Nummer 3 ist der erste Teil der Abschlussprüfung zusammen 
mit dem zweiten Teil abzulegen. 

§ 10 Zulassung von Absolventen schulischer und sonstiger Bildungsgänge 
Zur	Abschlussprüfung	ist	ferner	zuzulassen,	

 1.  wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbil-
dungseinrichtung	ausgebildet	worden	ist,	wenn	dieser	Bildungsgang	der	
Berufsausbildung	in	einem	anerkannten	Ausbildungsberuf	entspricht.	
Ein	Bildungsgang	entspricht	der	Berufsausbildung	in	einem	anerkannten	
Ausbildungsberuf,	wenn	er

  a)		nach	Inhalt,	Anforderung	und	zeitlichem	Umfang	der	jeweiligen	
Ausbildungsordnung	gleichwertig	ist,

	 	 b)		systematisch,	insbesondere	im	Rahmen	einer	sachlichen	und	zeit-
lichen Gliederung durchgeführt wird und

	 	 c)		durch	Lernortkooperation	einen	angemessenen	Anteil	an	fach-
praktischer	Ausbildung	gewährleistet	(§	43	Absatz	2).

 2.		wer	einen	Bildungsgang	absolviert	hat,	welcher	nach	der	Rechtsverord-
nung eines Landes die Voraussetzungen nach Nummer 1 erfüllt.

§ 11 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen
(1)	 	Auszubildende	können	nach	Anhörung	der	Ausbildenden	und	der	Berufs-

schule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen 
werden,	wenn	ihre	Leistungen	dies	rechtfertigen	(§	45	Absatz	1	BBiG).	

(2)	 	Zur	Abschlussprüfung	ist	auch	zuzulassen,	wer	nachweist,	dass	er	mindes-
tens	das	Eineinhalbfache	der	Zeit,	die	als	Ausbildungsdauer	vorgeschrieben	
ist,	in	dem	Beruf	tätig	gewesen	ist,	in	dem	die	Prüfung	abgelegt	werden	
soll.	Als	Zeiten	der	Berufstätigkeit	gelten	auch	Ausbildungszeiten	in	einem	
anderen,	einschlägigen	Ausbildungsberuf.	Vom	Nachweis	der	Mindestzeit	
nach	Satz	1	kann	ganz	oder	teilweise	abgesehen	werden,	wenn	durch	Vor-
lage	von	Zeugnissen	oder	auf	andere	Weise	glaubhaft	gemacht	wird,	dass	
die	Bewerberin/der	Bewerber	die	berufliche	Handlungsfähigkeit	erworben	
hat,	die	die	Zulassung	zur	Prüfung	rechtfertigt.	Ausländische	Bildungs-
abschlüsse	und	Zeiten	der	Berufstätigkeit	im	Ausland	sind	dabei	zu	berück-
sichtigen (§ 45 Absatz 2 BBiG).

(3)  Soldatinnen/Soldaten auf Zeit und ehemalige Soldatinnen/Soldaten sind 
nach	Absatz	2	Satz	3	zur	Abschlussprüfung	zuzulassen,	wenn	das	Bundes-
ministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle beschei-
nigt,	dass	die	Bewerberin/der	Bewerber	berufliche	Fertigkeiten,	Kenntnisse	
und	Fähigkeiten	erworben	hat,	welche	die	Zulassung	zur	 
Prüfung rechtfertigen (§ 45 Absatz 3 BBiG). 

§ 12 Zulassung zur Prüfung
(1)  Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist durch die Auszubildenden 

schriftlich	nach	den	von	der	IHK	bestimmten	Fristen	und	Formularen	zu	
stellen. Die Auszubildenden haben die Ausbildenden über die Antragstel-
lung zu unterrichten. 

(2)	 	In	den	Fällen	von	§	8	Absatz	3,	§§	10	und	11	Absatz	2	und	3	ist	der	Antrag	
auf Zulassung zur Prüfung von den zu prüfenden Personen einzureichen. 

(3)	 Örtlich	zuständig	für	die	Zulassung	ist	die	zuständige	Stelle,	in	deren	Bezirk	

	 1.		in	den	Fällen	der	§§	8,	9	und	11	Absatz	1	die	Ausbildungs-	oder	Umschu-
lungsstätte	liegt,

	 2.		in	den	Fällen	der	§§	10,	11	Absatz	2	und	3	die	auf	die	Prüfung	vorberei-
tende	Bildungsstätte	oder	der	gewöhnliche	Aufenthalt	der	zu	prüfenden	
Person	liegt,

	 3.		in	den	Fällen	des	§	1	Absatz	4	der	gemeinsame	Prüfungsausschuss	 
errichtet worden ist.
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(4)	 Dem	Antrag	auf	Zulassung	sind	beizufügen:

	 a)	in	den	Fällen	von	§	8	Absatz	1	und	2,	§	9	Absatz	3
  -  eine Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebenen Zwi-

schenprüfungen	oder	am	ersten	Teil	der	Abschlussprüfung,
	 	 -		einen	vorgeschriebenen,	vom	Ausbilder	und	Auszubildenden	unter-

zeichneten	Ausbildungsnachweis	nach	§	13	Satz	2	Nummer	7	BBiG,
 
	 b)	in	den	Fällen	des	§	9	Absatz	2
	 	 -		einen	vorgeschriebenen,	vom	Ausbilder	und	Auszubildenden	unter-

zeichneten	Ausbildungsnachweis	nach	§	13	Satz	2	Nummer	7	BBiG,
 
 c) im Fall des § 11 Absatz 1
	 	 -		zusätzlich	zu	den	Unterlagen	nach	Buchstabe	a)	oder	Buchstabe	b)	

das	letzte	Zeugnis	oder	eine	aktuelle	Leistungsbeurteilung	der	zuletzt	
besuchten	berufsbildenden	Schule,

 
	 d)	in	den	Fällen	des	§	10
  -  eine Bescheinigung über die Teilnahme an dem schulischen oder 

sonstigen Bildungsgang
	 	 und	in	den	Fällen	des	§	10	Nummer	1	zusätzlich
	 	 -		eine	Bescheinigung	über	die	Teilnahme	an	der	fachpraktischen	Aus-

bildung	im	Rahmen	des	schulischen	oder	sonstigen	Bildungsganges,
 
	 e)	in	den	Fällen	des	§	11	Absatz	2	Satz	1	und	2
	 	 -		ein	Tätigkeitsnachweis	und	gegebenenfalls	Nachweis	der	Dauer	der	

Berufsausbildung	in	dem	oder	in	einem	anderen	einschlägigen	Aus-
bildungsberuf und gegebenenfalls glaubhafte Darlegung über den 
Erwerb	der	beruflichen	Handlungsfähigkeit,

 
	 f)		in	den	Fällen	des	§	11	Absatz	2	Satz	3	und	Absatz	3
	 	 -		eine	glaubhafte	Darlegung	über	den	Erwerb	der	beruflichen	Hand-

lungsfähigkeit	oder	Bescheinigung	über	den	Erwerb	der	beruflichen	
Fertigkeiten,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten.

(5)  Für Wiederholungsprüfungen genügt die form- und fristgerechte Anmel-
dung zur Prüfung.

§ 13 Entscheidung über die Zulassung
(1)  Über die Zulassung zur Abschluss- und Umschulungsprüfung entscheidet 

die	IHK.	Hält	sie	die	Zulassungsvoraussetzungen	nicht	für	gegeben,	so	ent-
scheidet	der	Prüfungsausschuss	(§	46	Absatz	1	und	§	62	Absatz	3	BBiG).	

(2)	 	Sofern	eine	Umschulungsordnung	(§	58	BBiG)	oder	eine	Umschulungsprü-
fungsregelung	(§	59	BBiG)	der	IHK	Zulassungsvoraussetzungen	vorsieht,	
sind	ausländische	Bildungsabschlüsse	und	Zeiten	der	Berufstätigkeit	im	
Ausland	zu	berücksichtigen	(§	61	BBiG).	

(3)  Die Entscheidung über die Zulassung ist den zu prüfenden Personen 
rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstages und -ortes einschließlich der 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel schriftlich mitzuteilen. Die Entscheidung 
über die Nichtzulassung ist der zu prüfenden Person schriftlich mit Be-
gründung	bekannt	zu	geben.	

(4)	 	Die	Zulassung	kann	von	der	IHK	im	Einvernehmen	mit	dem	Prüfungsaus-
schuss	bis	zur	Bekanntgabe	des	Prüfungsergebnisses	widerrufen	werden,	
wenn	sie	aufgrund	von	gefälschten	Unterlagen	oder	falschen	Angaben	
ausgesprochen wurde. 

Dritter Abschnitt:
Durchführung der Prüfung

§ 14 Prüfungsgegenstand
(1)	 	Durch	die	Abschlussprüfung	ist	festzustellen,	ob	die	zu	prüfende	Person	

die	berufliche	Handlungsfähigkeit	erworben	hat.	In	ihr	soll	die	zu	prüfende	
Person	nachweisen,	dass	sie	die	erforderlichen	beruflichen	Fertigkeiten	be-
herrscht,	die	notwendigen	beruflichen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	besitzt	
und	mit	dem	im	Berufsschulunterricht	zu	vermittelnden,	für	die	Berufs-
ausbildung	wesentlichen	Lehrstoff	vertraut	ist.	Die	Ausbildungsordnung	ist	
zugrunde	zu	legen	(§	38	BBiG).	

(2)  Der Gegenstand der Umschulungsprüfung ergibt sich aus der jeweiligen 
Umschulungsordnung	oder	Umschulungsprüfungsregelung	der	IHK.

(3)  Sofern sich die Umschulungsordnung oder die Umschulungsprüfungsrege-
lung	der	IHK	auf	die	Umschulung	für	einen	anerkannten	Ausbildungsberuf	
richtet,	sind	das	Ausbildungsberufsbild,	der	Ausbildungsrahmenplan	und	
die	Prüfungsanforderungen	zugrunde	zu	legen	(§	60	BBiG).	

(4)	 	Die	Prüfungssprache	ist	Deutsch	soweit	nicht	die	Ausbildungsordnung,	die	
Umschulungsordnung	oder	die	-prüfungsregelung	der	IHK	etwas	anderes	
vorsieht.

§ 15 Gliederung der Prüfung
Die Gliederung der Prüfung richtet sich nach der Ausbildungsordnung oder der 
Umschulungsordnung	oder	-prüfungsregelung	der	zuständigen	Stelle.	

§ 16 Besondere Verhältnisse von Menschen mit Behinderung
Bei	der	Durchführung	der	Prüfung	sollen	die	besonderen	Verhältnisse	von	
Menschen	mit	Behinderung	berücksichtigt	werden.	Dies	gilt	insbesondere	für	die	
Dauer	der	Prüfung,	die	Zulassung	von	Hilfsmitteln	und	die	Inanspruchnahme	
von	Hilfeleistungen	Dritter	wie	Gebärdensprachdolmetscher	für	Menschen	mit	
Hörbehinderung	(§	65	Absatz	1	BBiG).	Die	Art	der	Behinderung	ist	mit	dem	An-
trag auf Zulassung zur Prüfung (§ 12) nachzuweisen. 

§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der 
Umschulungsprüfung
Bei	der	Umschulungsprüfung	(§§	58,	59	BBiG)	ist	die	zu	prüfende	Person	auf	
Antrag	von	der	Ablegung	einzelner	Prüfungsbestandteile	durch	die	IHK	zu	
befreien,	wenn	sie	eine	andere	vergleichbare	Prüfung	vor	einer	öffentlichen	
oder	staatlich	anerkannten	Bildungseinrichtung	oder	vor	einem	staatlichen	
Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschu-
lungsprüfung	innerhalb	von	zehn	Jahren	nach	der	Bekanntgabe	des	Bestehens	
der	anderen	Prüfung	erfolgt	(§	62	Absatz	4	BBiG).	

§ 18 Prüfungsaufgaben
(1)  Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Ausbildungsord-

nung	oder	der	Umschulungsordnung	oder	-prüfungsregelung	der	IHK	die	
Prüfungsaufgaben. 

(2)	 	Überregional	oder	von	einem	Aufgabenerstellungsausschuss	bei	der	IHK	
erstellte	oder	ausgewählte	Aufgaben	sind	vom	Prüfungsausschuss	zu	über-
nehmen,	sofern	diese	Aufgaben	von	Gremien	erstellt	oder	ausgewählt	und	
beschlossen	wurden,	die	entsprechend	§	2	Absatz	2	zusammengesetzt	sind	
und	die	IHK	über	die	Übernahme	entschieden	hat.	

(3)  Sind an einem Tag ausschließlich schriftliche Prüfungsleistungen zu er-
bringen,	soll	die	Dauer	der	Prüfung	300	Minuten	nicht	überschreiten.	

§ 18a Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen
(1)	 	Sind	nach	der	Ausbildungsordnung	Aufgaben	schriftlich	zu	bearbeiten,	

kann	die	zuständige	Stelle	bestimmen,	dass	diese	ganz	oder	in	Teilen	in	
digitaler Form an einem festgelegten Prüfungsort unter Aufsicht durch-
geführt werden. Vor der Entscheidung ist der Berufsbildungsausschuss 
nach § 79 BBiG einzubeziehen. Die Prüfungsausschüsse sind rechtzeitig zu 
informieren.

(2)	 	Die	digitale	Durchführung	der	Prüfung	erfolgt	unter	folgenden	Maßgaben:

 1.		die	zuständige	Stelle	hat	die	erforderlichen	digitalen	Endgeräte	mit	der	
erforderlichen digitalen Ausstattung (digitales Prüfungssystem) zur Ver-
fügung zu stellen;

	 2.		Prüflingen	und	den	Prüfenden	ist	vor	der	Prüfung	ausreichend	Ge-
legenheit	zu	geben,	sich	mit	dem	digitalen	Prüfungssystem	vertraut	zu	
machen;

	 3.		während	der	Abnahme	der	Prüfungsleistung	hat	eine	für	das	digitale	
Prüfungssystem	technisch	sachkundige	Person	zur	Verfügung	zu	stehen;

 
	 4.		bei	nicht	durch	den	Prüfling	zu	vertretenden	technischen	Störungen	ist	

der	damit	verbundene	Zeitverlust	durch	entsprechende	Zeitverlängerung	
auszugleichen;
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(2)	 	Versäumt	die	zu	prüfende	Person	einen	Prüfungstermin,	so	werden	bereits	
erbrachte	selbstständige	Prüfungsleistungen	anerkannt,	wenn	ein	wichti-
ger	Grund	für	die	Nichtteilnahme	vorliegt.	Selbstständige	Prüfungsleistun-
gen	sind	solche,	die	thematisch	klar	abgrenzbar	und	nicht	auf	eine	andere	
Prüfungsleistung	bezogen	sind	sowie	eigenständig	bewertet	werden.	

(3)	 	Erfolgt	der	Rücktritt	nach	Beginn	der	Prüfung	oder	nimmt	die	zu	prüfende	
Person	an	der	Prüfung	nicht	teil,	ohne	dass	ein	wichtiger	Grund	vorliegt,	so	
wird	die	Prüfung	mit	0	Punkten	bewertet.	

(4)  Bei den zeitlich auseinanderfallenden Teilen einer Abschlussprüfung gelten 
die	Absätze	1	bis	3	für	den	jeweiligen	Teil.	

(5)  Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im 
Krankheitsfall	ist	die	Vorlage	eines	ärztlichen	Attestes	erforderlich.

	 5.		es	ist	sicherzustellen,	dass	nach	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	die	
von	den	Prüflingen	und	den	Prüfenden	eingegebenen	Daten	diesen	stets	
eindeutig und innerhalb der Aufbewahrungsfrist nach § 31 dauerhaft 
zugeordnet	werden	können.	Die	Unveränderbarkeit	der	abschließend	
übermittelten	Daten	durch	die	Prüflinge	und	die	Prüfenden	ist	sicherzu-
stellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten sind 
einzuhalten.

§ 19 Nichtöffentlichkeit
Die	Prüfungen	sind	nicht	öffentlich.	Vertreterinnen/Vertreter	der	obersten	
Bundes-	oder	Landesbehörden,	der	IHK	sowie	die	Mitglieder	des	Berufsbildungs-
ausschusses	der	IHK	können	anwesend	sein.	Der	Prüfungsausschuss	oder	die	
Prüferdelegation	kann	im	Einvernehmen	mit	der	IHK	andere	Personen	als	Gäste	
zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation beteiligt sein. 

§ 20 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(1)  Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsaus-

schuss unbeschadet der Regelungen in § 25 Absatz 2 und 3 durchgeführt. 

(2)	 	Die	IHK	regelt	im	Einvernehmen	mit	dem	Prüfungsausschuss	die	Aufsichts-
führung,	die	sicherstellen	soll,	dass	die	Prüfungsleistungen	selbstständig	
und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden. 

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 21 Ausweispflicht und Belehrung
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre Person auszuweisen. Sie sind 
vor	Beginn	der	Prüfung	über	den	Prüfungsablauf,	die	zur	Verfügung	stehende	
Zeit,	die	erlaubten	Arbeits-	und	Hilfsmittel,	die	Folgen	von	Täuschungshandlun-
gen	und	Ordnungsverstößen,	Rücktritt	und	Nichtteilnahme	zu	belehren.

§ 22 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
(1)	 	Unternimmt	es	eine	zu	prüfende	Person,	das	Prüfungsergebnis	durch	Täu-

schung	oder	Benutzung	nicht	zugelassener	Hilfsmittel	zu	beeinflussen	oder	
leistet	diese	Beihilfe	zu	einer	Täuschung	oder	einem	Täuschungsversuch,	
liegt	eine	Täuschungshandlung	vor.	

(2)	 	Wird	während	der	Prüfung	festgestellt,	dass	eine	zu	prüfende	Person	eine	
Täuschungshandlung	begeht	oder	einen	entsprechenden	Verdacht	hervor-
ruft,	ist	der	Sachverhalt	von	der	Aufsichtsführung	festzustellen	und	zu	
protokollieren.	Die	zu	prüfende	Person	setzt	die	Prüfung	vorbehaltlich	der	
Entscheidung	des	Prüfungsausschusses	über	die	Täuschungshandlung	fort.	

(3)	 	Liegt	eine	Täuschungshandlung	vor,	wird	die	von	der	Täuschungshandlung	
betroffene	Prüfungsleistung	mit	»ungenügend«	(=	0	Punkte)	bewertet.	In	
schweren	Fällen,	insbesondere	bei	vorbereiteten	Täuschungshandlungen,	
kann	der	Prüfungsausschuss	den	Prüfungsteil	oder	die	gesamte	Prüfung	
mit	»ungenügend«	(=	0	Punkte)	bewerten.	Soweit	Prüfungsleistungen	einer	
Prüferdelegation zur Abnahme und abschließenden Bewertung übertragen 
worden	sind,	kann	die	Prüferdelegation	die	Prüfungsleistung	mit	»ungenü-
gend«	(=	0	Punkte)	bewerten.	

(4)	 	Behindert	eine	zu	prüfende	Person	durch	ihr	Verhalten	die	Prüfung	so,	dass	
die	Prüfung	nicht	ordnungsgemäß	durchgeführt	werden	kann,	ist	sie	von	
der	Teilnahme	auszuschließen.	Die	Entscheidung	hierüber	kann	von	der	
Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten Prü-
fenden	getroffen	werden.	Die	endgültige	Entscheidung	über	die	Folgen	für	
die	zu	prüfende	Person	hat	der	Prüfungsausschuss	unverzüglich	zu	treffen.	
Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften. 

(5)  Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der 
Prüferdelegation	nach	den	Absätzen	3	und	4	ist	die	zu	prüfende	Person	zu	
hören.	

§ 23 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1)	 	Die	zu	prüfende	Person	kann	nach	erfolgter	Anmeldung	vor	Beginn	der	

Prüfung	durch	schriftliche	Erklärung	zurücktreten.	In	diesem	Fall	gilt	die	
Prüfung als nicht abgelegt. 
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Vierter Abschnitt:
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 

§ 24 Bewertungsschlüssel
Die	Prüfungsleistungen	sind	wie	folgt	zu	bewerten:

Punkte
Note als  
Dezimalzahl

Note in 
Worten Definition

100 1 sehr gut eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
in besonderem Maß entspricht

98	und	99 1,1

96	und	97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5 gut eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
voll entspricht

90 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85	und	86 2

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79	und	80 2,5 befriedi-
gend

eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
im Allgemeinen entspricht

78 2,6

77 2,7

75	und	76 2,8

74 2,9

72 und 73 3

71 3,1

70 3,2

68	und	69 3,3

67 3,4

65	und	66 3,5 ausreichend eine	Leistung,	die	zwar	Mängel	
aufweist,	aber	im	Ganzen	den	An-

forderungen noch entspricht
63	und	64 3,6

62 3,7

60	und	61 3,8

58	und	59 3,9

56	und	57 4

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48	und	49 4,5 mangelhaft eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
nicht	entspricht,	jedoch	erkennen	

lässt,	dass	gewisse	Grundkenntnisse	
noch vorhanden sind46	und	47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40	und	41 4,9

38	und	39 5

36	und	37 5,1

34 und 35 5,2

32 und 33 5,3

30	und	31 5,4

25 bis 29 5,5 ungenü-
gend

eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
nicht entspricht und bei der selbst 

Grundkenntnisse	fehlen
20	bis	24 5,6

15 bis 19 5,7

10	bis	14 5,8

5 bis 9 5,9

0	bis	4 6

Der	Hundert-Punkte-Schlüssel	ist	der	Bewertung	aller	Prüfungsleistungen	sowie	
der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 

§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über 

	 1.		die	Noten	zur	Bewertung	einzelner	Prüfungsleistungen,	die	er	selbst	
abgenommen	hat,

 2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie

 3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung.

Für	die	Beschlussfassung	erhält	der	Ausschuss	die	Ergebnisniederschriften	nach	
§	26	Absatz	1.	Dem	jeweiligen	Prüfungsausschuss	sind	zum	Zweck	der	abschlie-
ßenden Bewertung und Feststellung des Prüfungsergebnisses alle erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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(2)  Werden in einem Prüfungsbereich als schriftlich zu bearbeitende Auf-
gaben ausschließlich Antwort-Wahl-Aufgaben im Sinne des § 42 Absatz 4 
BBiG	eingesetzt,	so	ist	eine	mindestens	»ausreichende«	Prüfungsleistung	
erbracht,	wenn	das	vom	Prüfling	erzielte	Ergebnis	mindestens	50	Prozent	
der	insgesamt	erreichbaren	Punkte	beträgt	(absolute	Bestehensgrenze)	
oder	wenn	bei	einer	Prüfung	mit	mindestens	100	Prüflingen	mit	gleichem	
Aufgabensatz	die	vom	Prüfling	erzielte	Punktzahl	die	durchschnittliche	
Punktzahl	aller	erstmals	an	dieser	Prüfung	teilnehmenden	Prüflinge	um	
nicht	mehr	als	10	Prozent	in	den	schriftlich	zu	bearbeitenden	Aufgaben	
dieses Prüfungsbereichs unterschreitet (relative Bestehensgrenze). Die 
relative	Bestehensgrenze	findet	nur	dann	Anwendung,	wenn	der	Prüfling	
mindestens	45	Prozent	der	insgesamt	erreichbaren	Punkte	in	den	schrift-
lich zu bearbeitenden Aufgaben dieses Prüfungsbereichs erreicht hat.

(3)	 	Nach	§	47	Absatz	2	Satz	2	BBiG	erstellte	oder	ausgewählte	Antwort-Wahl-
Aufgaben	können	automatisiert	ausgewertet	werden,	wenn	das	Aufga-
benerstellungs-	oder	Aufgabenauswahlgremium	festgelegt	hat,	welche	
Antworten	als	zutreffend	anerkannt	werden.	Die	Ergebnisse	sind	vom	
Prüfungsausschuss zu übernehmen. Auf die Änderung der Bewertung ab-
zielende Hinweise von dem Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation 
sind	an	die	zuständige	Stelle	innerhalb	einer	von	ihr	gesetzten	Frist	zu	rich-
ten. Das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium entscheidet 
über das weitere Vorgehen.

(4)	 	Der	Prüfungsausschuss	oder	die	Prüferdelegation	kann	einvernehmlich	die	
Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungs-
leistungen,	deren	Bewertung	unabhängig	von	der	Anwesenheit	bei	der	
Erbringung	erfolgen	kann,	so	vornehmen,	dass	zwei	seiner	oder	ihrer	
Mitglieder	die	Prüfungsleistungen	selbstständig	und	unabhängig	bewerten.	
Weichen die auf der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um 
nicht	mehr	als	10	Prozent	der	erreichbaren	Punkte	voneinander	ab,	so	
errechnet sich die endgültige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden 
Bewertungen.	Bei	einer	größeren	Abweichung	erfolgt	die	endgültige	Be-
wertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder der Prüferdelegation (§ 42 Absatz 5 BBiG).

(5)	 	Sieht	die	Ausbildungsordnung	vor,	dass	Auszubildende	bei	erfolgreichem	
Abschluss	eines	zweijährigen	Ausbildungsberufs	vom	ersten	Teil	der	Ab-
schlussprüfung	eines	darauf	aufbauenden	drei-	oder	dreieinhalbjährigen	
Ausbildungsberufs	befreit	sind,	so	ist	das	Ergebnis	der	Abschlussprüfung	
des	zweijährigen	Ausbildungsberufs	vom	Prüfungsausschuss	als	das	
Ergebnis	des	ersten	Teils	der	Abschlussprüfung	des	auf	dem	zweijährigen	
Ausbildungsberufs	aufbauenden	drei-	oder	dreieinhalbjährigen	Ausbil-
dungsberufs	zu	übernehmen	(§	42	Absatz	6	BBiG).	

(6)	 	Prüfungsausschüsse	oder	Prüferdelegationen	nach	§	42	Absatz	2	BBiG	
können	zur	Bewertung	einzelner,	nicht	mündlich	zu	erbringender	Prü-
fungsleistungen	gutachterliche	Stellungnahmen	Dritter,	insbesondere	
berufsbildender	Schulen,	einholen.	Im	Rahmen	der	Begutachtung	sind	die	
wesentlichen	Abläufe	zu	dokumentieren	und	die	für	die	Bewertung	erheb-
lichen Tatsachen festzuhalten (§ 39 Absatz 3 BBiG). Die Beauftragung erfolgt 
nach	den	Verwaltungsgrundsätzen	der	IHK.	Personen,	die	nach	§	3	von	der	Mit-
wirkung	im	Prüfungsausschuss	auszuschließen	sind,	sollen	nicht	als	Gutachter	
tätig	werden.	

§ 26 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen
(1)  Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nieder-

schrift	auf	den	von	der	IHK	genehmigten	Formularen	zu	fertigen.	Sie	ist	
von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdelegation 
zu	unterzeichnen	und	der	IHK	ohne	schuldhaftes	Zögern	(unverzüglich)	
vorzulegen. 

(2)  Der zu prüfenden Person soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamt-
ergebnisses	der	Prüfung	mitgeteilt	werden,	ob	sie	die	Prüfung	»bestanden«	
oder	»nicht	bestanden«	hat.	Hierüber	erhält	die	zu	prüfende	Person	eine	
vom	Vorsitz	zu	unterzeichnende	Bescheinigung.	Kann	die	Feststellung	des	
Prüfungsergebnisses	nicht	am	Tag	der	letzten	Prüfungsleistung	getroffen	
werden,	so	hat	der	Prüfungsausschuss	diese	ohne	schuldhaftes	Zögern	
(unverzüglich)	zu	treffen	und	der	zu	prüfenden	Person	mitzuteilen.

(3)  Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen 
durchgeführt	wird,	ist	das	Ergebnis	der	Prüfungsleistungen	im	ersten	Teil	
der Abschlussprüfung der zu prüfenden Person schriftlich mitzuteilen (§ 37 
Absatz 2 Satz 3 BBiG). Der erste Teil der Abschlussprüfung ist nicht eigen-
ständig	wiederholbar	(§	37	Absatz	1	Satz	3	BBiG).	

(4)  Dem Ausbildenden werden auf Verlangen die Ergebnisse der Zwischen- 
und Abschlussprüfung des Auszubildenden übermittelt (§§ 37 Absatz 2 
Satz	2	und	48	Absatz	1	Satz	2	BBiG).	

§ 27 Prüfungszeugnis
(1)	 	Über	die	Prüfung	erhält	die	zu	prüfende	Person	von	der	IHK	ein	Zeugnis	 

(§	37	Absatz	2	Satz	1	BBiG).	Der	von	der	IHK	vorgeschriebene	Vordruck	ist	
zu verwenden. 

(2)	 Das	Prüfungszeugnis	enthält

	 -		die	Bezeichnung	»Prüfungszeugnis	nach	§	37	Absatz	2	BBiG«	oder	»Prü-
fungszeugnis	nach	§	62	Absatz	3	in	Verbindung	mit	§	37	Absatz	2	BBiG«,

	 -		die	Personalien	der	zu	prüfenden	Person	(Name,	Vorname,	Geburtsdatum),

 -  die Bezeichnung des Ausbildungsberufs mit Fachrichtung oder prüfungs-
relevantem	Schwerpunkt;	weitere	in	der	Ausbildungsordnung	ausgewie-
sene	prüfungsrelevante	Differenzierungen	können	aufgeführt	werden,

	 -		die	Ergebnisse	(Punkte)	der	Prüfungsbereiche	und	das	Gesamtergebnis	
(Note),	soweit	ein	solches	in	der	Ausbildungsordnung	vorgesehen	ist,

	 -	das	Datum	des	Bestehens	der	Prüfung,

	 -		die	Namenswiedergaben	(Faksimile)	oder	Unterschriften	der	beauftragten	
Person	der	IHK	mit	Siegel.

Die	Zeugnisse	können	zusätzliche	nicht	amtliche	Bemerkungen	zur	Information	
(Bemerkungen)	enthalten,	insbesondere	über	die	Einordnung	des	erworbenen	
Abschlusses	in	den	Deutschen	Qualifikationsrahmen	oder	auf	Antrag	der	geprüf-
ten	Person	über	während	oder	anlässlich	der	Ausbildung	erworbene	besondere	
oder	zusätzliche	Fertigkeiten,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten.	

(3)	 	Im	Fall	des	§	5	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2a	BBiG	enthält	das	Prüfungs-
zeugnis 

	 -	die	Bezeichnung	»Prüfungszeugnis	nach	§	37	Absatz	2	BBiG«,

	 -		die	Personalien	der	zu	prüfenden	Person	(Name,	Vorname,	Geburtsdatum),

	 -		die	einleitende	Bemerkung,	dass	die	zu	prüfende	Person	aufgrund	der	in	
Teil 1 der Abschlussprüfung eines zu benennenden drei- oder dreieinhalb-
jährigen	Ausbildungsberufs	erbrachten	Prüfungsleistungen	den	Abschluss	
des	zu	benennenden	zweijährigen	Ausbildungsberufs	erworben	hat,

	 -	die	Ergebnisse	(Punkte)	der	Prüfungsbereiche	von	Teil	1,

 -  gegebenenfalls das Ergebnis von zu benennenden Prüfungsbereichen aus 
Teil	2	der	Abschlussprüfung,	wenn	die	Fertigkeiten,	Kenntnisse	und	Fähig-
keiten	der	Abschlussprüfung	des	zweijährigen	Ausbildungsberufs	die	
Fertigkeiten,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	der	Teil	1-Prüfung	des	drei-	oder	
dreieinhalbjährigen	Ausbildungsberufs	nicht	hinreichend	abdecken	und	
die	fehlenden	Fertigkeiten,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	durch	geeignete	
Prüfungsbereiche	von	Teil	2	der	Abschlussprüfung	abgedeckt	werden	
können,	und

	 -		die	Feststellung,	dass	in	Teil	1	der	Abschlussprüfung	und	den	Prüfungs-
bereichen	mit	den	fehlenden	Fertigkeiten,	Kenntnissen	und	Fähigkeiten	
von Teil 2 der Abschlussprüfung ausreichende Leistungen entsprechend 
der	Bestehensregelungen	im	zweijährigen	Beruf	erbracht	wurden,

 - das Datum von Teil 2 der Abschlussprüfung und

	 -		die	Namenswiedergabe	(Faksimile)	oder	Unterschrift	der	beauftragten	
Person	der	IHK	mit	Siegel.
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(4)  Dem Zeugnis ist auf Antrag des Auszubildenden eine englischsprachige 
und	eine	französischsprachige	Übersetzung	beizufügen.	Auf	Antrag	des	
Auszubildenden ist das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfeststellungen 
auf dem Zeugnis auszuweisen. Der Auszubildende hat den Nachweis der 
berufsschulischen Leistungsfeststellungen dem Antrag beizufügen  
(§ 37 Absatz 3 BBiG). 

§ 28 Bescheid über nicht bestandene Prüfung
(1)  Bei nicht bestandener Prüfung erhalten die zu prüfende Person und ihre 

gesetzlichen	Vertreter	von	der	IHK	einen	schriftlichen	Bescheid.	Darin	ist	
anzugeben,	welche	Prüfungsleistungen	in	einer	Wiederholungsprüfung	
nicht mehr wiederholt werden müssen (§ 29 Absatz 2 bis 3). Die von der 
IHK	vorgeschriebenen	Formulare	sind	zu	verwenden.	

(2)	 	Auf	die	besonderen	Bedingungen	der	Wiederholungsprüfung	gemäß	§	29	
ist hinzuweisen.

Fünfter Abschnitt:
Wiederholungsprüfung

§ 29 Wiederholungsprüfung
(1)	 	Eine	nicht	bestandene	Abschlussprüfung	kann	zweimal	wiederholt	werden	

(§ 37 Absatz 1 Satz 2 BBiG). Es gelten die in der Wiederholungsprüfung 
erzielten Ergebnisse. 

(2)  Hat die zu prüfende Person bei nicht bestandener Prüfung in einer selbst-
ständigen	Prüfungsleistung	(§	23	Absatz	2	Satz	2)	mindestens	ausreichen-
de	Leistungen	erbracht,	so	ist	diese	auf	Antrag	der	zu	prüfenden	Person	
nicht	zu	wiederholen,	sofern	die	zu	prüfende	Person	sich	innerhalb	von	
zwei	Jahren	–	gerechnet	vom	Tag	der	Feststellung	des	Ergebnisses	der	
nicht	bestandenen	Prüfung	an		–	zur	Wiederholungsprüfung	anmeldet.	Die	
Bewertung	in	einer	selbstständigen	Prüfungsleistung	(§	23	Absatz	2	Satz	2)	
ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 

(3)	 	Die	Prüfung	kann	frühestens	zum	nächsten	Prüfungstermin	(§	7)	wieder-
holt werden.

Sechster Abschnitt:
Schlussbestimmungen

§ 30 Rechtsbehelfsbelehrung
Maßnahmen	und	Entscheidungen	der	Prüfungsausschüsse	der	IHK	sind	bei	ihrer	
schriftlichen	Bekanntgabe	an	die	zu	prüfende	Person	mit	einer	Rechtsbehelfs-
belehrung	gemäß	§	70	der	Verwaltungsgerichtsordnung	zu	versehen.	

§ 31 Prüfungsunterlagen
Auf Antrag ist der zu prüfenden Person binnen der gesetzlich vorgegebenen 
Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen zu 
gewähren.	Die	schriftlichen	Prüfungsarbeiten	sind	ein	Jahr,	die	Niederschriften	
gemäß	§	26	Absatz	1	30	Jahre	aufzubewahren.	Die	Aufbewahrungsfrist	beginnt	
mit	dem	Zugang	des	Prüfungsbescheides	nach	§	27	Absatz	1	bzw.	§	28	Absatz	1.	
Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmit-
tels gehemmt. 

§ 32 Prüfung von Zusatzqualifikationen
Die Vorschriften dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend für die Abnahme 
von	Prüfungen	gemäß	§	49	BBiG	(Zusatzqualifikationsprüfungen).	Das	Ergebnis	
der Prüfung nach § 37 BBiG bleibt unberührt. 

§ 33 Gleichstellungsbestimmung
Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	dieser	Prüfungsordnung	gelten	jeweils	
für alle Geschlechter.

§ 34 Inkrafttreten
Diese	Prüfungsordnung	tritt	am	1.	September	2023	in	Kraft.	Gleichzeitig	tritt	
die bisherige Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Um-
schulungsprüfungen	außer	Kraft.
 
Suhl,	30.	März	2023

gez. Torsten Herrmann   gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident	 	 	 	 Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk	des	Thüringer	Ministeriums	für	Wirtschaft,	Wissen-
schaft	und	Digitale	Gesellschaft	vom	24.	Mai	2023,	Az.:	1050-2AL-3404/10-3-
27490/2023.

Ausgefertigt

Suhl,	7.	Juni	2023

gez. Torsten Herrmann    gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident		 	 	 	 Hauptgeschäftsführer
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Prüfungsordnung 
für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen und AEVO-Prüfungen

der Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 30. März 2023 
gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbildung vom 
8. März 2007 (geändert am 29. August 2022) erlässt die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen als zuständige Stelle nach § 56 Absatz 1 Satz 
2 in Verbindung mit § 47 Absatz 1 Satz 1 [Absatz 3 bis 5] und § 79 Absatz 4 
Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1174), geändert worden ist, die folgende Prüfungs-
ordnung. Diese Prüfungsordnung gilt für die Durchführung von Prüfungen 
gemäß § 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 47 BBiG. Die Prüfungsordnung ist 
für die Durchführung von Prüfungen nach den aufgrund des § 30 Absatz 5 
BBiG erlassenen Rechtsverordnungen über den Nachweis über den Erwerb 
berufs- und arbeitspädagogischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
entsprechend anzuwenden.

Inhaltsverzeichnis

Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen
§ 1  Errichtung 
§ 2  Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen und  
  Prüferdelegationen 
§ 2a Prüferdelegationen 
§	3		 Ausschluss	von	der	Mitwirkung	
§	4		 Vorsitz,	Beschlussfähigkeit,	Abstimmung	
§	5		 Geschäftsführung
§	6		 Verschwiegenheit		

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungsprüfung
§ 7  Prüfungstermine 
§	8		 Zulassung	zur	Fortbildungsprüfung	
§ 9  Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 
§	10		 Entscheidung	über	die	Zulassung	und	über	Befreiungsanträge	
§ 11  Prüfungsgebühr  

Dritter Abschnitt: Durchführung der Fortbildungsprüfung
§	12		 Prüfungsgegenstand,	Prüfungssprache	
§ 13  Gliederung der Prüfung 
§ 14  Prüfungsaufgaben
§ 14a  Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen
§ 15  Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung 
§	16		 Nichtöffentlichkeit	
§	17		 Leitung,	Aufsicht	und	Niederschrift	
§	18		 Ausweispflicht	und	Belehrung	
§	19		 Täuschungshandlungen	und	Ordnungsverstöße	
§	20		 Rücktritt,	Nichtteilnahme		

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung des 
Prüfungsergebnisses

§ 21  Bewertungsschlüssel 
§	22		 Bewertungsverfahren,	Feststellung	der	Prüfungsergebnisse	
§	23		 Ergebnisniederschrift,	Mitteilung	über	Bestehen	oder	Nichtbestehen	
§ 24  Prüfungszeugnis 
§ 25  Bescheid über nicht bestandene Prüfung

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung
§	26		 Wiederholungsprüfung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen
§ 27  Rechtsbehelfsbelehrung
§	28		 Prüfungsunterlagen
§ 29  Gleichstellungsbestimmung
§	30		 Inkrafttreten

Erster Abschnitt:
Prüfungsausschüsse und Prüferdelegationen

§ 1 Errichtung
(1)	 	Die	Industrie-	und	Handelskammer	Südthüringen	–	im	Folgenden	IHK	

genannt	–	errichtet	als	zuständige	Stelle	für	die	Durchführung	von	Prüfun-
gen	im	Bereich	der	beruflichen	Fortbildung	Prüfungsausschüsse	(§	56	Ab-
satz	1	Satz	1	BBiG).	Mehrere	zuständige	Stellen	können	bei	einer	von	ihnen	
gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten (§ 39 Absatz 1 Satz 2 BBiG).

(2)  Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Absatz 2 BBiG 
nehmen die Prüfungsleistungen ab.

(3)	 	Soweit	die	Fortbildungsordnungen	(§	53	Absatz	1	BBiG),	die	Anpassungs-
fortbildungsordnungen (§ 53e Absatz 1 BBiG) oder die Fortbildungsprü-
fungsregelungen	nach	§	54	BBiG	selbstständige	Prüfungsteile	beinhalten,	
können	zur	Durchführung	der	Teilprüfungen	eigene	Prüfungsausschüsse	
oder Prüferdelegationen gebildet werden.

§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen
(1)	 	Der	Prüfungsausschuss	besteht	aus	drei	Mitgliedern,	sofern	in	einer	Anlage	

zur	Prüfungsordnung	für	bestimmte	Prüfungsausschüsse	keine	höhere	
Anzahl festgelegt ist. Die Mitglieder von Prüfungsausschüssen sind hin-
sichtlich	der	Beurteilung	der	Prüfungsleistungen	unabhängig	und	nicht	
an Weisungen gebunden. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete 
sachkundig	und	für	die	Mitwirkung	im	Prüfungswesen	geeignet	sein 
(§	40	Absatz	1	Satz	2	BBiG).

(2)  Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber 
und	der	Arbeitnehmer	in	gleicher	Zahl	sowie	mindestens	eine	Person,	die	
als	Lehrkraft	im	beruflichen	Schul-	oder	Fortbildungswesen	tätig	ist,	an-
gehören.	Mindestens	zwei	Drittel	der	Gesamtzahl	der	Mitglieder	müssen	
Beauftragte	der	Arbeitgeber	und	der	Arbeitnehmer	sein	(§	40	Absatz	2	 
Satz 1 und 2 BBiG).

(3)	 	Die	Mitglieder	werden	von	der	IHK	für	eine	einheitliche	Periode,	längstens	
für	fünf	Jahre	berufen	(§	40	Absatz	3	Satz	1	BBiG).

(4)	 	Die	Beauftragten	der	Arbeitnehmer	werden	auf	Vorschlag	der	im	Bezirk	der	
IHK	bestehenden	Gewerkschaften	und	selbstständigen	Vereinigungen	von	
Arbeitnehmern	mit	sozial-	oder	berufspolitischer	Zwecksetzung	berufen	 
(§	40	Absatz	3	Satz	2	BBiG).

(5)	 	Lehrkräfte	im	beruflichen	Schul-	oder	Fortbildungswesen	werden	im	Ein-
vernehmen	mit	der	Schulaufsichtsbehörde	oder	der	von	ihr	bestimmten	
Stelle	berufen	(§	40	Absatz	3	Satz	3	BBiG	entsprechend).	Soweit	es	sich	
um	Lehrkräfte	von	Fortbildungseinrichtungen	handelt,	werden	sie	von	den	
Fortbildungseinrichtungen benannt.

(6)	 	Werden	Mitglieder	nicht	oder	nicht	in	ausreichender	Zahl	innerhalb	einer	
von	der	IHK	gesetzten	angemessenen	Frist	vorgeschlagen,	so	beruft	die	IHK	
insoweit	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	(§	40	Absatz	3	Satz	4	BBiG).

(7)	 	Die	Mitglieder	der	Prüfungsausschüsse	können	nach	Anhörung	der	an	ihrer	
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden  
(§	40	Absatz	3	Satz	5	BBiG).

(8)	 	Die	Mitglieder	der	Prüfungsausschüsse	haben	Stellvertreter	oder	Stellver-
treterinnen	(§	40	Absatz	2	Satz	3	BBiG).	Die	Absätze	3	bis	7	gelten	für	sie	
entsprechend.

(9)  Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vorschlagsberech-
tigten	sind	über	die	Anzahl	und	die	Größe	der	einzurichtenden	Prüfungs-
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ausschüsse sowie über die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden weiteren 
Prüfenden	zu	unterrichten.	Die	Vorschlagsberechtigten	werden	von	der	IHK	
darüber	unterrichtet,	welche	der	von	ihnen	vorgeschlagenen	Mitglieder,	
Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weiteren Prüfenden berufen 
wurden	(§	40	Absatz	5	BBiG).	

(10)	 	Die	Tätigkeit	im	Prüfungsausschuss	ist	ehrenamtlich.	Für	bare	Auslagen	
und	für	Zeitversäumnis	ist,	soweit	eine	Entschädigung	nicht	von	anderer	
Seite	gewährt	wird,	eine	angemessene	Entschädigung	zu	zahlen,	deren	
Höhe	von	der	IHK	mit	Genehmigung	der	obersten	Landesbehörde	festge-
setzt	wird.	Die	Entschädigung	für	Zeitversäumnis	hat	mindestens	im	Um-
fang	von	§	16	des	Justizvergütungs-	und	Entschädigungsgesetzes	(JVEG)	in	
der	jeweils	geltenden	Fassung	zu	erfolgen	(§	40	Absatz	6	BBiG).	

(11)	 	Von	den	Absätzen	2	und	8	darf	nur	abgewichen	werden,	wenn	andernfalls	
die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht  
berufen	werden	kann	(§	40	Absatz	7	BBiG).	

§ 2a Prüferdelegationen
(1)	 	Die	IHK	kann	im	Einvernehmen	mit	den	Mitgliedern	des	Prüfungsaus- 

schusses die Abnahme und die abschließende Bewertung von Prüfungsleis-
tungen auf Prüferdelegationen übertragen (§ 42 Absatz 2 Satz 1 BBiG). 

(2)  Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absatz 1 und 2 
entsprechend anzuwenden (§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG). Die Mitglieder der 
Prüferdelegationen haben Stellvertreterinnen/Stellvertreter  
(§ 42 Absatz 2 Satz 2 BBiG).

(3)	 	Mitglieder	von	Prüferdelegationen	können	die	Mitglieder	der	Prüfungs-
ausschüsse,	deren	Stellvertreterinnen	und	Stellvertreter	sowie	weitere	
Prüfende	sein,	die	durch	die	IHK	nach	§	40	Absatz	4	BBiG	berufen	worden	
sind	(§	42	Absatz	2	Satz	3	BBiG).	Für	die	Berufungen	gilt	§	2	Absatz	3	bis	8	
entsprechend.	Die	Berufung	weiterer	Prüfender	kann	auf	bestimmte	Prüf-	
oder	Fachgebiete	beschränkt	werden	(§	40	Absatz	4	Satz	2	BBiG).	

(4)	 	Die	Mitwirkung	in	einer	Prüferdelegation	ist	ehrenamtlich.	§	2	Absatz	10	
gilt entsprechend. 

(5)	 	Die	IHK	hat	vor	Beginn	der	Prüfung	über	die	Bildung	von	Prüferdelegatio-
nen,	über	deren	Mitglieder	sowie	über	deren	Stellvertreterinnen	und	Stell-
vertreter	zu	entscheiden.	Prüfende	können	Mitglieder	mehrerer	Prüferde-
legationen sein. Sind verschiedene Prüfungsleistungen derart aufeinander 
bezogen,	dass	deren	Beurteilung	nur	einheitlich	erfolgen	kann,	so	müssen	
diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden abgenommen werden 
(§ 42 Absatz 3 BBiG). 

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung
(1)	 	Bei	der	Zulassung	und	Prüfung	dürfen	Angehörige	der	zu	prüfenden	

Person	nicht	mitwirken.	Angehörige	im	Sinne	des	Satz	1	sind:			

	 1.	 Verlobte,
	 2.	 Ehegatten,
	 3.	 eingetragene	Lebenspartner,
	 4.	 Verwandte	und	Verschwägerte	gerader	Linie,
	 5.	 Geschwister,
	 6.	 Kinder	der	Geschwister,
	 7.	 Ehegatten	der	Geschwister	und	Geschwister	der	Ehegatten,
	 8.	 Geschwister	der	Eltern,
	 9.	 	Personen,	die	durch	ein	auf	längere	Dauer	angelegtes	Pflegeverhält-

nis	mit	häuslicher	Gemeinschaft	wie	Eltern	und	Kind	miteinander	
verbunden	sind	(Pflegeeltern	und	Pflegekinder).

Angehörige	sind	die	im	Satz	2	aufgeführten	Personen	auch	dann,	wenn

	 1.	 	in	den	Fällen	der	Nummern	2,	3,	4	und	7	die	die	Beziehung	begrün-
dende Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

	 2.	 	in	den	Fällen	der	Nummern	4	bis	8	die	Verwandtschaft	oder	Schwä-
gerschaft	durch	Annahme	als	Kind	erloschen	ist;

 

3.	 	im	Fall	der	Nummer	9	die	häusliche	Gemeinschaft	nicht	mehr	besteht,	
sofern	die	Personen	weiterhin	wie	Eltern	und	Kind	miteinander	verbunden	
sind. 

(2)	 	Hält	sich	ein	Prüfungsausschussmitglied	oder	ein	Mitglied	einer	Prüfer-
delegation	nach	Absatz	1	für	ausgeschlossen	oder	bestehen	Zweifel,	ob	die	
Voraussetzungen	des	Absatz	1	gegeben	sind,	ist	dies	der	IHK	mitzuteilen,	
während	der	Prüfung	dem	Prüfungsausschuss	oder	den	anderen	Mit-
gliedern der Prüferdelegation. Die Entscheidung über den Ausschluss von 
der	Mitwirkung	trifft	die	IHK,	während	der	Prüfung	der	Prüfungsausschuss	
oder	die	Prüferdelegation.	Im	letzteren	Fall	darf	das	betroffene	Mitglied	
nicht	mitwirken.	Ausgeschlossene	Personen	dürfen	bei	der	Beratung	und	
Beschlussfassung nicht zugegen sein. 

(3)	 	Liegt	ein	Grund	vor,	der	geeignet	ist,	Misstrauen	gegen	eine	unparteiische	
Ausübung	des	Prüfungsamtes	zu	rechtfertigen,	oder	wird	von	einer	zu	
prüfenden	Person	das	Vorliegen	eines	solchen	Grundes	behauptet,	so	hat	
die	betroffene	Person	dies	der	IHK	mitzuteilen,	während	der	Prüfung	dem	
Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten 
entsprechend. 

(4)	 	Personen,	die	gegenüber	der	zu	prüfenden	Person	Arbeitgeberfunktionen	
innehaben,	sollen,	soweit	nicht	besondere	Umstände	eine	Mitwirkung	zu-
lassen	oder	erfordern,	nicht	mitwirken.	

(5)	 	Wenn	in	den	Fällen	der	Absätze	1	bis	3	eine	ordnungsgemäße	Besetzung 
des	Prüfungsausschusses	nicht	möglich	ist,	kann	die	IHK	die	Durchführung 
der Prüfung einem anderen oder einem gemeinsamen Prüfungsausschuss 
übertragen.	Erforderlichenfalls	kann	eine	andere	zuständige	Stelle	ersucht	
werden,	die	Prüfung	durchzuführen.	Das	Gleiche	gilt,	wenn	eine	objektive	
Durchführung	der	Prüfung	aus	anderen	Gründen	nicht	gewährleistet	
erscheint.	Wenn	in	den	Fällen	der	Absätze	1	bis	3	eine	ordnungsgemäße	
Besetzung	der	Prüferdelegation	nicht	möglich	ist,	kann	der	Prüfungsaus-
schuss die Durchführung der Prüfung auf eine andere Prüferdelegation 
übertragen oder die Prüfung selbst abnehmen. 

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung
(1)	 	Der	Prüfungsausschuss	wählt	ein	Mitglied,	das	den	Vorsitz	führt,	und	ein	

weiteres	Mitglied,	das	den	Vorsitz	stellvertretend	übernimmt.	Der	Vorsitz	
und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe	angehören	(§	41	Absatz	1	BBiG).	

(2)	 	Der	Prüfungsausschuss	ist	beschlussfähig,	wenn	zwei	Drittel	der	Mitglieder,	
mindestens	drei,	mitwirken.	Er	beschließt	mit	der	Mehrheit	der	abgege-
benen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
Mitgliedes den Ausschlag (§ 41 Absatz 2 BBiG). 

(3) Für Prüferdelegationen gelten Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 

§ 5 Geschäftsführung
(1)	 	Die	Geschäftsführung	des	Prüfungsausschusses	liegt	in	Abstimmung	mit	

dem	Prüfungsausschuss	bei	der	IHK.	Einladungen	(Vorbereitung,	Durchfüh-
rung,	Nachbereitung),	Protokollführung	und	Durchführung	der	Beschlüsse	
werden im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prüfungsausschusses ge-
regelt. 

(2)  Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen Mitglie-
der rechtzeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter 
Weise	unterrichtet.	Kann	ein	Mitglied	an	einer	Sitzung	nicht	teilnehmen,	so		
soll	es	dies	unverzüglich	der	IHK	mitteilen.	Für	ein	verhindertes	Mitglied	ist 
ein	stellvertretendes	Mitglied	einzuladen,	welches	derselben	Gruppe	an-
gehören	soll.	

(3)	 	Die	Sitzungsprotokolle	sind	von	der	protokollführenden	Person	und	dem	
Vorsitz zu unterzeichnen. § 23 Absatz 1 bleibt unberührt. 

(4)	 	Absatz	2	gilt	für	Prüferdelegationen	entsprechend.	Die	Sitzungsprotokolle	
sind von allen Mitgliedern der Prüferdelegation zu unterzeichnen.  
§ 23 Absatz 1 bleibt unberührt. 
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§ 6 Verschwiegenheit
Unbeschadet	bestehender	Informationspflichten,	insbesondere	gegenüber	dem	
Berufsbildungsausschuss,	haben	die	Mitglieder	des	Prüfungsausschusses,	der	
Prüferdelegation und sonstige mit der Prüfung befasste Personen über alle 
Prüfungsvorgänge	Verschwiegenheit	gegenüber	Dritten	zu	wahren.	

Zweiter Abschnitt:
Vorbereitung der Fortbildungsprüfung

§ 7 Prüfungstermine
(1)	 	Die	IHK	legt	die	Prüfungstermine	je	nach	Bedarf	fest.	Die	Termine	sollen	

nach	Möglichkeit	mit	den	betroffenen	Fortbildungseinrichtungen	abge-
stimmt werden. 

(2)	 	Die	IHK	gibt	die	Prüfungstermine	einschließlich	der	Anmeldefristen	in	
geeigneter	Weise	öffentlich	mindestens	einen	Monat	vor	Ablauf	der	An-
meldefrist	bekannt.	Wird	die	Anmeldefrist	überschritten,	kann	die	IHK	die	
Annahme des Antrags verweigern. 

(3)  Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitliche 
überregionale	Aufgaben	verwendet,	sind	dafür	entsprechende	überregional	
abgestimmte Prüfungstage anzusetzen. 

§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung
(1)	 	Der	Antrag	auf	Zulassung	zur	Prüfung	ist	schriftlich	nach	den	von	der	IHK	

bestimmten Fristen und Formularen zu stellen. Dem Antrag auf Zulassung 
sind	beizufügen:		

 1. Angaben zur Person und

	 2.		Angaben	über	die	in	den	Absätzen	2	bis	4	genannten	Voraussetzungen.

(2)	 	Örtlich	zuständig	für	die	Zulassung	zur	Fortbildungsprüfung	ist	die	IHK,	in	
deren	Bezirk	die	zu	prüfende	Person

 a) an einer Maßnahme der Fortbildung teilgenommen hat oder
		 b)	 in	einem	Arbeitsverhältnis	steht	oder	selbstständig	tätig	ist	oder
 c) ihren/seinen Wohnsitz hat. 

(3)	 	Zur	Fortbildungsprüfung	ist	zuzulassen,	wer	die	Zulassungsvoraussetzun-
gen	einer	Fortbildungsordnung	(§	53	Absatz	1	BBiG),	einer	Anpassungs-
fortbildungsordnung (§ 53e Absatz 1 BBiG) oder einer Fortbildungs- 
prüfungsregelung nach § 54 Absatz 1 BBiG erfüllt. 

(4)	 	Sofern	die	Fortbildungsordnung	(§	53	Absatz	1	BBiG),	die	Anpassungsfort-
bildungsordnung (§ 53e Absatz 1 BBiG) oder eine Fortbildungsprüfungsre-
gelung	nach	§	54	Absatz	1	BBiG	Zulassungsvoraussetzungen	vorsieht,	sind	
ausländische	Bildungsabschlüsse	und	Zeiten	der	Berufstätigkeit	im	Ausland	
zu	berücksichtigen	(§	55	BBiG).

§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen
(1)  Die zu prüfende Person ist auf Antrag von der Ablegung einzelner 

Prüfungsbestandteile	durch	die	IHK	zu	befreien,	wenn	sie	eine	andere	
vergleichbare	Prüfung	vor	einer	öffentlichen	oder	staatlich	anerkannten	
Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolg-
reich abgelegt hat und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb 
von	zehn	Jahren	nach	Bekanntgabe	des	Bestehens	der	anderen	Prüfung	
erfolgt	(§	56	Absatz	2	BBiG).	

(2)	 	Anträge	auf	Befreiung	von	Prüfungsbestandteilen	sind	zusammen	mit	dem	
Zulassungsantrag	schriftlich	bei	der	IHK	zu	stellen.	Die	Nachweise	über	
Befreiungsgründe im Sinne von Absatz 1 sind beizufügen. 

§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über Befreiungsanträge
(1)  Über die Zulassung sowie über die Befreiung von Prüfungsbestandteilen 

entscheidet	die	IHK.	Hält	sie	die	Zulassungsvoraussetzungen	oder	die	Be-
freiungsgründe	nicht	für	gegeben,	so	entscheidet	der	Prüfungsausschuss	
(§	46	Absatz	1	BBiG).	

(2)  Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von Prüfungs-
bestandteilen sind der zu prüfenden Person rechtzeitig unter Angabe des 

Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfs-
mittel mitzuteilen. Die Entscheidungen über die Nichtzulassung und über 
die Ablehnung der Befreiung sind der zu prüfenden Person schriftlich mit 
Begründung	bekannt	zu	geben.	

(3)	 	Die	Zulassung	und	die	Befreiung	von	Prüfungsbestandteilen	können	von	
der	IHK	bis	zur	Bekanntgabe	des	Prüfungsergebnisses	widerrufen	werden,	
wenn	sie	aufgrund	gefälschter	Unterlagen	oder	falscher	Angaben	aus-
gesprochen wurde. 

§ 11 Prüfungsgebühr
Die	zu	prüfende	Person	hat	die	Prüfungsgebühr	nach	Aufforderung	an	die	IHK	
zu	entrichten.	Die	Höhe	und	Zahlungsbedingungen	der	Prüfungsgebühr	be-
stimmt	sich	nach	der	Gebührenordnung	und	dem	Gebührentarif	der	IHK.	

Dritter Abschnitt: 
Durchführung der Fortbildungsprüfung 

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache
(1)  Sofern für einen Fortbildungsabschluss weder eine Fortbildungsordnung 

(§ 53 Absatz 1 BBiG) noch eine Anpassungsfortbildungsordnung (§ 53e 
Absatz	1	BBiG)	erlassen	worden	ist,	regelt	die	IHK	die	Bezeichnung	des	
Fortbildungsabschlusses,	Ziel,	Inhalt	und	Anforderungen	der	Prüfungen,	
die Zulassungsvoraussetzungen sowie das Prüfungsverfahren durch Fort-
bildungsprüfungsregelungen nach § 54 Absatz 1 BBiG. 

(2)  Die Prüfungssprache ist Deutsch soweit nicht die Fortbildungsordnung  
(§	53	Absatz	1	BBiG),	die	Anpassungsfortbildungsordnung	(§	53e	Absatz	1 
BBiG) oder die Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 BBiG etwas 
anderes vorsieht.

§ 13 Gliederung der Prüfung
Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den Fortbildungsordnungen (§ 53 
Absatz	1	BBiG),	den	Anpassungsfortbildungsordnungen	(§	53e	Absatz	1	BBiG)	
oder den Fortbildungsprüfungsregelungen nach § 54 Absatz 1 BBiG (Prüfungs-
anforderungen). 

§ 14 Prüfungsaufgaben
(1)  Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsanforde-

rungen die Prüfungsaufgaben. 

(2)	 	Überregional	oder	von	einem	Aufgabenerstellungsausschuss	bei	der	IHK	
erstellte	oder	ausgewählte	Aufgaben	sind	vom	Prüfungsausschuss	zu	über-
nehmen,	sofern	diese	Aufgaben	von	Gremien	erstellt	oder	ausgewählt	und	
beschlossen	wurden,	die	entsprechend	§	2	Absatz	2	zusammengesetzt	sind	
und	die	IHK	über	die	Übernahme	entschieden	hat.	

§ 14a Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen
(1)	 	Sind	in	der	Fortbildungsprüfung	Aufgaben	schriftlich	zu	bearbeiten,	kann	

die	zuständige	Stelle	bestimmen,	dass	diese	ganz	oder	in	Teilen	in	digitaler	
Form an einem festgelegten Prüfungsort unter Aufsicht durchgeführt wer-
den. Vor der Entscheidung ist der Berufsbildungsausschuss nach § 79 BBiG 
einzubeziehen. Die Prüfungsausschüsse sind rechtzeitig zu informieren.

(2)	 Die	digitale	Durchführung	der	Prüfung	erfolgt	unter	folgenden	Maßgaben:

	 1.		die	zuständige	Stelle	hat	die	erforderlichen	digitalen	Endgeräte	mit	der	
erforderlichen digitalen Ausstattung (digitales Prüfungssystem) zur Ver-
fügung zu stellen;

 2.  den zu prüfenden Personen und den Prüfenden ist vor der Prüfung aus-
reichend	Gelegenheit	zu	geben,	sich	mit	dem	digitalen	Prüfungssystem	
vertraut zu machen;

	 3.		während	der	Abnahme	der	Prüfungsleistung	hat	eine	für	das	digitale	
Prüfungssystem	technisch	sachkundige	Person	zur	Verfügung	zu	stehen;

 4.  bei nicht durch die zu prüfende Person zu vertretenden technischen 
Störungen	ist	der	damit	verbundene	Zeitverlust	durch	entsprechende	
Zeitverlängerung	auszugleichen;
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	 5.		es	ist	sicherzustellen,	dass	nach	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	die	
von den zu prüfenden Personen und den Prüfenden eingegebenen Daten 
diesen	stets	eindeutig	und	innerhalb	der	Aufbewahrungsfrist	nach	§	28 
dauerhaft	zugeordnet	werden	können.	Die	Unveränderbarkeit	der	ab-
schließend übermittelten Daten durch die zu prüfenden Personen und 
die Prüfenden ist sicherzustellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der personenbezogenen Daten sind 
einzuhalten.

§ 15 Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung
Bei	der	Durchführung	der	Prüfung	sollen	die	besonderen	Verhältnisse	von	
Menschen	mit	Behinderung	berücksichtigt	werden.	Dies	gilt	insbesondere	für	die	
Dauer	der	Prüfung,	die	Zulassung	von	Hilfsmitteln	und	die	Inanspruchnahme	
von	Hilfeleistungen	Dritter	wie	Gebärdensprachdolmetscher	für	Menschen	mit	
Hörbehinderung	(§	65	Absatz	1	Satz	2	BBiG).	Die	Art	der	Behinderung	ist	mit	
dem	Antrag	auf	Zulassung	zur	Prüfung	(§	8	Absatz	1)	nachzuweisen.	

§ 16 Nichtöffentlichkeit
Die	Prüfungen	sind	nicht	öffentlich.	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	obersten	
Bundes-	und	Landesbehörden,	der	IHK	sowie	die	Mitglieder	des	Berufsbildungs-
ausschusses	der	IHK	können	anwesend	sein.	Der	Prüfungsausschuss	oder	die	
Prüferdelegation	kann	im	Einvernehmen	mit	der	IHK	andere	Personen	als	Gäste	
zulassen. An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation beteiligt sein. 

§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
(1)  Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prüfungsaus-

schuss durchgeführt. 

(2)	 	Die	IHK	regelt	im	Einvernehmen	mit	dem	Prüfungsausschuss	die	Aufsichts-
führung,	die	sicherstellen	soll,	dass	die	Prüfungsleistungen	selbstständig	
und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln durchgeführt werden. 

(3)	 	Störungen	durch	äußere	Einflüsse	müssen	von	der	zu	prüfenden	Person	
ausdrücklich	gegenüber	der	Aufsicht,	dem	Vorsitz	oder	den	mit	der	Prü-
fungsabnahme beauftragten Prüfenden gerügt werden. Entstehen durch 
die	Störungen	erhebliche	Beeinträchtigungen,	entscheiden	der	Prüfungs-
ausschuss,	die	Prüferdelegation	oder	die	mit	der	Prüfungsabnahme	
beauftragten Prüfenden über Art und Umfang von geeigneten Ausgleichs-
maßnahmen.	Bei	der	Durchführung	von	schriftlichen	Prüfungen	kann	die	
Aufsicht	über	die	Gewährung	einer	Zeitverlängerung	entscheiden.	

(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre Person auszuweisen. Sie sind 
vor	Beginn	der	Prüfung	über	den	Prüfungsablauf,	die	zur	Verfügung	stehende	
Zeit,	die	erlaubten	Arbeits-	und	Hilfsmittel,	die	Folgen	von	Täuschungshandlun-
gen,	Ordnungsverstößen,	Rücktritt	und	Nichtteilnahme	zu	belehren.	

§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße
(1)	 	Unternimmt	es	eine	zu	prüfende	Person,	das	Prüfungsergebnis	durch	

Täuschung	oder	Benutzung	nicht	zugelassener	Hilfsmittel	zu	beeinflussen	
oder	leistet	sie	Beihilfe	zu	einer	Täuschung	oder	einem	Täuschungsversuch,	
liegt	eine	Täuschungshandlung	vor.	

(2)	 	Wird	während	der	Prüfung	festgestellt,	dass	eine	zu	prüfende	Person	eine	
Täuschungshandlung	begeht	oder	einen	entsprechenden	Verdacht	hervor-
ruft,	ist	der	Sachverhalt	von	der	Aufsichtsführung	festzustellen	und	zu	
protokollieren.	Die	zu	prüfende	Person	setzt	die	Prüfung	vorbehaltlich	der	
Entscheidung	des	Prüfungsausschusses	über	die	Täuschungshandlung	fort.	

(3)	 	Liegt	eine	Täuschungshandlung	vor,	wird	die	von	der	Täuschungshandlung	
betroffene	Prüfungsleistung	mit	»ungenügend«	(=	0	Punkte)	bewertet.	In	
schweren	Fällen,	insbesondere	bei	vorbereiteten	Täuschungshandlungen,	
kann	der	Prüfungsausschuss	oder	die	Prüferdelegation	den	Prüfungs-
teil	oder	die	gesamte	Prüfung	mit	»ungenügend«	(=	0	Punkte)	bewerten.	
Soweit Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Abnahme und 
abschließenden	Bewertung	übertragen	worden	sind,	kann	die	Prüferdele-
gation	die	Prüfungsleistung	mit	»ungenügend«	(=	0	Punkte)	bewerten.	

(4)	 	Behindert	eine	zu	prüfende	Person	durch	ihr	Verhalten	die	Prüfung	so,	
dass	die	Prüfung	nicht	ordnungsgemäß	durchgeführt	werden	kann,	ist	sie	
von	der	Teilnahme	auszuschließen.	Die	Entscheidung	hierüber	kann	von	
der Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsabnahme beauftragten 
Prüfenden	getroffen	werden.	Die	endgültige	Entscheidung	über	die	Folgen	
für die zu prüfende Person hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu 
treffen.	Absatz	3	gilt	entsprechend.	Gleiches	gilt	bei	Nichtbeachtung	der	
Sicherheitsvorschriften. 

(5)  Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder der 
Prüferdelegation	nach	den	Absätzen	3	und	4	ist	die	zu	prüfende	Person	zu	
hören.	

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme
(1)	 	Die	zu	prüfende	Person	kann	nach	erfolgter	Anmeldung	vor	Beginn	der	

Prüfung	(bei	schriftlichen	Prüfungen	vor	Bekanntgabe	der	Prüfungsauf-
gaben)	durch	schriftliche	Erklärung	zurücktreten.	In	diesem	Fall	gilt	die	
Prüfung als nicht abgelegt. 

(2)	 	Versäumt	die	zu	prüfende	Person	einen	Prüfungstermin,	so	werden	bereits	
erbrachte	selbstständige	Prüfungsleistungen	anerkannt,	wenn	ein	wichti-
ger	Grund	für	die	Nichtteilnahme	vorliegt.	Selbstständige	Prüfungsleistun-
gen	sind	solche,	die	thematisch	klar	abgrenzbar	und	nicht	auf	eine	andere	
Prüfungsleistung	bezogen	sind	sowie	eigenständig	bewertet	werden.	

(3)	 	Erfolgt	der	Rücktritt	nach	Beginn	der	Prüfung	oder	nimmt	die	zu	prüfende	
Person	an	der	Prüfung	nicht	teil,	ohne	dass	ein	wichtiger	Grund	vorliegt,	so	
wird	die	Prüfung	mit	»ungenügend«	(=	0	Punkte)	bewertet.	

(4)  Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im 
Krankheitsfall	ist	die	Vorlage	eines	ärztlichen	Attestes	erforderlich.	
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Vierter Abschnitt: 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 

§ 21 Bewertungsschlüssel

Die	Prüfungsleistungen	sind	wie	folgt	zu	bewerten:	

Punkte
Note als  
Dezimalzahl

Note in 
Worten Definition

100 1 sehr gut eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
in besonderem Maß entspricht

98	und	99 1,1

96	und	97 1,2

94 und 95 1,3

92 und 93 1,4

91 1,5 gut eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
voll entspricht

90 1,6

89 1,7

88 1,8

87 1,9

85	und	86 2

84 2,1

83 2,2

82 2,3

81 2,4

79	und	80 2,5 befriedi-
gend

eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
im Allgemeinen entspricht

78 2,6

77 2,7

75	und	76 2,8

74 2,9

72 und 73 3

71 3,1

70 3,2

68	und	69 3,3

67 3,4

Der	Hundert-Punkte-Schlüssel	ist	der	Bewertung	aller	Prüfungsleistungen	sowie	
der Ermittlung von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen. 

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse
(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über   

	 1.	 die	Noten	zur	Bewertung	einzelner	Prüfungsleistungen,	die	er	selbst		
	 	 abgenommen	hat,

 2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie

   3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprüfung. 

Für	die	Beschlussfassung	erhält	der	Ausschuss	die	Ergebnisniederschriften	nach	
§	23	Absatz	1.	Dem	jeweiligen	Prüfungsausschuss	sind	zum	Zweck	der	abschlie-
ßenden Bewertung und Feststellung des Prüfungsergebnisses alle erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

65	und	66 3,5 ausreichend eine	Leistung,	die	zwar	Mängel	
aufweist,	aber	im	Ganzen	den	An-

forderungen noch entspricht
63	und	64 3,6

62 3,7

60	und	61 3,8

58	und	59 3,9

56	und	57 4

55 4,1

53 und 54 4,2

51 und 52 4,3

50 4,4

48	und	49 4,5 mangelhaft eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
nicht	entspricht,	jedoch	erkennen	

lässt,	dass	gewisse	Grundkenntnisse	
noch vorhanden sind46	und	47 4,6

44 und 45 4,7

42 und 43 4,8

40	und	41 4,9

38	und	39 5

36	und	37 5,1

34 und 35 5,2

32 und 33 5,3

30	und	31 5,4

25 bis 29 5,5 ungenü-
gend

eine	Leistung,	die	den	Anforderungen	
nicht entspricht und bei der selbst 

Grundkenntnisse	fehlen
20	bis	24 5,6

15 bis 19 5,7

10	bis	14 5,8

5 bis 9 5,9

0	bis	4 6
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(2)	 	Bei	der	Feststellung	von	Prüfungsergebnissen	bleiben	Prüfungsleistungen,	
von	denen	befreit	worden	ist	(§	9),	außer	Betracht.	

(3)  Wird eine Prüfungsleistung ausschließlich mit Antwort-Wahl-Aufgaben im 
Sinne	des	§	42	Absatz	4	BBiG	geprüft,	so	ist	eine	mindestens	»ausreichen-
de«	Prüfungsleistung	erbracht,	wenn	das	von	der	zu	prüfenden	Person	
erzielte	Ergebnis	mindestens	50	Prozent	der	insgesamt	erreichbaren	Punkte	
beträgt	(absolute	Bestehensgrenze)	oder	wenn	bei	einer	Prüfung	mit	
mindestens	100	zu	prüfenden	Personen	mit	gleichem	Aufgabensatz	die	von	
der	zu	prüfenden	Person	erzielte	Punktzahl	die	durchschnittliche	Punktzahl	
aller erstmals an dieser Prüfung teilnehmenden zu prüfenden Personen 
um	nicht	mehr	als	10	Prozent	in	dieser	Prüfungsleistung	unterschreitet	
(relative	Bestehensgrenze).	Die	relative	Bestehensgrenze	findet	nur	dann	
Anwendung,	wenn	die	zu	prüfende	Person	mindestens	45	Prozent	der	ins-
gesamt	erreichbaren	Punkte	in	der	Prüfungsleistung	erreicht	hat.

(4)	 	Nach	§	47	Absatz	2	Satz	2	BBiG	erstellte	oder	ausgewählte	Antwort-Wahl-
Aufgaben	können	automatisiert	ausgewertet	werden,	wenn	das	Aufga-
benerstellungs-	oder	Aufgabenauswahlgremium	festgelegt	hat,	welche	
Antworten	als	zutreffend	anerkannt	werden.	Die	Ergebnisse	sind	vom	
Prüfungsausschuss zu übernehmen. Auf die Änderung der Bewertung ab-
zielende Hinweise von dem Prüfungsausschuss oder der Prüferdelegation 
sind	an	die	zuständige	Stelle	innerhalb	einer	von	ihr	gesetzten	Frist	zu	rich-
ten. Das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium entscheidet 
über das weitere Vorgehen.

(5)	 	Der	Prüfungsausschuss	oder	die	Prüferdelegation	kann	einvernehmlich	die	
Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prüfungs-
leistungen,	deren	Bewertung	unabhängig	von	der	Anwesenheit	bei	der	
Erbringung	erfolgen	kann,	so	vornehmen,	dass	zwei	seiner	oder	ihrer	
Mitglieder	die	Prüfungsleistungen	selbstständig	und	unabhängig	bewerten.	
Weichen die auf der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Bewertungsschlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um 
nicht	mehr	als	10	Prozent	der	erreichbaren	Punkte	voneinander	ab,	so	
errechnet sich die endgültige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden 
Bewertungen.	Bei	einer	größeren	Abweichung	erfolgt	die	endgültige	Be-
wertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder der Prüferdelegation (§ 42 Absatz 5 BBiG).

(6)	 	Prüfungsausschüsse	oder	Prüferdelegationen	nach	§	42	Absatz	2	BBiG	
können	zur	Bewertung	einzelner,	nicht	mündlich	zu	erbringender	
Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter einholen. Im 
Rahmen	der	Begutachtung	sind	die	wesentlichen	Abläufe	zu	dokumentie-
ren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen festzuhalten (§ 39  
Absatz	3	BBiG).	Die	Beauftragung	erfolgt	nach	den	Verwaltungsgrundsät-
zen	der	IHK.	Personen,	die	nach	§	3	von	der	Mitwirkung	im	Prüfungsaus-
schuss	auszuschließen	sind,	sollen	nicht	als	Gutachter	tätig	werden.	

§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder Nichtbestehen
(1)  Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nieder-

schrift	auf	den	Formularen	der	IHK	zu	fertigen.	Sie	ist	von	den	Mitgliedern	
des Prüfungsausschusses bzw. der Prüferdelegation zu unterzeichnen und 
der	IHK	unverzüglich	vorzulegen.	

(2)	 	Die	Prüfung	ist	vorbehaltlich	der	Fortbildungsregelungen	nach	den	§§	53,	
53e,	54	BBiG	insgesamt	bestanden,	wenn	in	jedem	der	einzelnen	Prüfungs-
bestandteile mindestens ausreichende Leistungen erbracht worden sind.

(3)  Der zu prüfenden Person soll unmittelbar nach Feststellung des Gesamt-
ergebnisses	der	Prüfung	mitgeteilt	werden,	ob	sie	die	Prüfung	»bestanden«	
oder	»nicht	bestanden«	hat.	Kann	die	Feststellung	des	Prüfungsergebnisses	
nicht	am	Tag	der	letzten	Prüfungsleistung	getroffen	werden,	so	hat	der	
Prüfungsausschuss	diese	ohne	schuldhaftes	Zögern	(unverzüglich)	zu	
treffen	und	der	zu	prüfenden	Person	mitzuteilen.	

(4)	 	Über	das	Bestehen	eines	Prüfungsteils	erhält	die	zu	prüfende	Person	Be-
scheid,	wenn	für	den	Prüfungsteil	ein	eigener	Prüfungsausschuss	gemäß	 
§	1	Absatz	3	gebildet	werden	kann.

§ 24 Prüfungszeugnis
(1)	 	Über	die	Prüfung	erhält	die	zu	prüfende	Person	von	der	IHK	ein	Zeugnis 

(§ 37 Absatz 2 Satz 1 BBiG).

(2)	 	Das	Prüfungszeugnis	enthält	die	in	der	jeweiligen	Fortbildungsordnung	 
(§	53	Absatz	1	BBiG),	Anpassungsfortbildungsordnung	(§	53e	Absatz	1	
BBiG) oder Fortbildungsprüfungsregelung nach § 54 Absatz 1 BBiG vor-
gesehenen	Angaben.	Die	Zeugnisse	können	zusätzliche	nicht	amtliche	
Bemerkungen	zur	Information	(Bemerkungen)	enthalten,	insbesondere	
über die Zuordnung des erworbenen Abschlusses in den Deutschen Quali-
fikationsrahmen	oder	auf	Antrag	der	geprüften	Person	über	während	oder	
anlässlich	der	Fortbildung	erworbene	besondere	oder	zusätzliche	Fertig-
keiten,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten.	

(3)  Dem Zeugnis ist auf Antrag der zu prüfenden Person eine englisch- 
sprachige	und	eine	französischsprachige	Übersetzung	beizufügen	 
(§ 37 Absatz 3 Satz 1 BBiG). 

§ 25  Bescheid über nicht bestandene Prüfung
(1)	 	Bei	nicht	bestandener	Prüfung	erhält	die	zu	prüfende	Person	von	der	IHK	

einen	schriftlichen	Bescheid.	Darin	ist	anzugeben,	welche	Prüfungsleistun-
gen in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt werden müssen 
(§	26	Absatz	2	bis	3).	Die	von	der	IHK	vorgeschriebenen	Formulare	sind	zu	
verwenden. 

(2)	 	Auf	die	besonderen	Bedingungen	der	Wiederholungsprüfung	gemäß	§	26	
ist hinzuweisen. 

Fünfter Abschnitt: 
Wiederholungsprüfung 

§ 26 Wiederholungsprüfung
(1)	 	Eine	Fortbildungsprüfung,	die	nicht	bestanden	ist,	kann	zweimal	wiederholt	

werden.	Ebenso	können	Prüfungsteile,	die	nicht	bestanden	sind,	zweimal	
wiederholt	werden,	wenn	ihr	Bestehen	Voraussetzung	für	die	Zulassung	zu	
einem weiteren Prüfungsteil ist. Es gelten die in der Wiederholungsprüfung 
erzielten Ergebnisse. 

(2)  Hat die zu prüfende Person bei nicht bestandener Prüfung in einer selbst-
ständigen	Prüfungsleistung	(§	20	Absatz	2	Satz	2)	mindestens	ausreichen-
de	Leistungen	erbracht,	so	ist	diese	auf	Antrag	der	zu	prüfenden	Person	
nicht	zu	wiederholen,	sofern	die	zu	prüfende	Person	sich	innerhalb	von	
zwei	Jahren	–	gerechnet	vom	Tage	der	Feststellung	des	Ergebnisses	der	
nicht	bestandenen	Prüfung	an	–	zur	Wiederholungsprüfung	anmeldet.	Die	
Bewertung	einer	selbstständigen	Prüfungsleistung	(§	20	Absatz	2	Satz	2)	
ist im Rahmen der Wiederholungsprüfung zu übernehmen. 

(3)	 	Die	Prüfung	kann	frühestens	zum	nächsten	Prüfungstermin	(§	7)	wieder-
holt werden. 

Sechster Abschnitt:
Schlussbestimmungen

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung 
Maßnahmen	und	Entscheidungen	der	Prüfungsausschüsse	sowie	der	IHK	sind	
bei	ihrer	schriftlichen	Bekanntgabe	an	die	zu	prüfende	Person	mit	einer	Rechts-	
behelfsbelehrung	gemäß	§	70	der	Verwaltungsgerichtsordnung	zu	versehen.	

§ 28 Prüfungsunterlagen 
(1)  Auf Antrag ist der zu prüfende Person binnen der gesetzlich vorgegebenen 

Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine Prüfungsunter-
lagen	zu	gewähren.	Die	schriftlichen	Prüfungsarbeiten	sind	ein	Jahr,	die	
Niederschriften	gemäß	§	23	Absatz	1	30	Jahre	aufzubewahren.	Die	Auf-
bewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach  
§ 24 Absatz 1 bzw. § 25 Absatz 1. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird 
durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt. 

(2)	 	Die	Aufbewahrung	kann	auch	elektronisch	erfolgen.	Landesrechtliche	Vor-
schriften zur Archivierung bleiben unberührt. 

§ 29 Gleichstellungsbestimmung
Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	dieser	Prüfungsordnung	gelten	jeweils	
für alle Geschlechter.
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§ 30 Inkrafttreten 
Diese	Prüfungsordnung	tritt	am	1.	September	2023	in	Kraft.	Gleichzeitig	tritt	die	
bisherige Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungs- und AEVO  
Prüfungen	außer	Kraft.

Suhl,	30.	März	2023

gez. Torsten Herrmann   gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident	 	 	 	 Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk	des	Thüringer	Ministeriums	für	Wirtschaft,	Wissen-
schaft	und	Digitale	Gesellschaft	vom	24.	Mai	2023,	Az.:	1050-2AL-3404/10-3-
27490/2023.

Ausgefertigt

Suhl,	7.	Juni	2023

gez. Torsten Herrmann    gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident		 	 	 	 Hauptgeschäftsführer
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Prüfungsordnung 
für die Durchführung der Prüfung der berufsübergreifenden Zusatzqualifikation 
»Grundlagen Wasserstoff« für Auszubildende zum Mechatroniker, Elektroniker, 

Kfz-Mechatroniker bzw. Land- und Baumaschinenmechatroniker
der Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 30. März 
2023 erlässt die Industrie- und Handelskammer Südthüringen als zu-
ständige Stelle gemäß § 9 in Verbindung mit § 79 Absatz 4 des Berufs-
bildungsgesetzes vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174), folgende 
Prüfungsordnung für die Durchführung der Prüfung der berufsübergreifen-
den Zusatzqualifikation »Grundlagen Wasserstoff« für Auszubildende zum 
Mechatroniker, Elektroniker, Kfz-Mechatroniker bzw. Land- und Bauma-
schinenmechatroniker.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses
(1)		 	Zum	Nachweis	von	Fertigkeiten,	Kenntnissen	und	Fähigkeiten,	die	durch	

die	berufsübergreifende	Zusatzqualifikation	»Grundlagen	Wasserstoff«	
erworben	worden	sind,	kann	die	Industrie-	und	Handelskammer	Südthürin-
gen	–		im	Folgenden	IHK	genannt	–		als	zuständige	Stelle	Prüfungen	nach	
den	§§	2-6	durchführen.

(2)		 	Ziel	der	Prüfung	der	berufsübergreifenden	Zusatzqualifikation	»Grundlagen	
Wasserstoff«	ist	der	Nachweis	der	Qualifikation	in	den	in	§	3	genannten	
Themenbereichen. 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen und Anmeldung zur Prüfung
(1)	 	Zur	Prüfung	können	Auszubildende	mit	nachgewiesenem	laufenden	Aus-

bildungsvertrag	zum	Mechatroniker,	Elektroniker,	Land-	und	Baumaschi-
nenmechatroniker	sowie	zum	Kfz-Mechatroniker	zugelassen	werden,	wenn	
der	Auszubildende	glaubhaft	gemacht	hat,	dass	ihm	die	erforderlichen	
Fertigkeiten,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	vermittelt	worden	sind.	Der	Aus-
bildungsbetrieb hat die Durchführung der berufsübergreifenden Zusatz-
qualifikation	zu	gewährleisten	und	bei	der	Anmeldung	des	Auszubildenden	
zur	Prüfung	zu	bestätigen.

(2)		 	Die	Prüfungsanmeldung	erfolgt	über	den	Auszubildenden,	spätestens	zu-
dem	durch	die	IHK	Südthüringen	festgelegten	Anmeldetermin.	Die	Prüfung	
findet	zu	den	durch	die	IHK	Südthüringen	festgelegten	Terminen	als	ge-
sonderte Prüfung statt.

(3)		 	Die	Prüfung	der	Zusatzqualifikation	erstreckt	sich	auf	die	in	§	3	genannten	
Fertigkeiten,	Kenntnisse	und	Fähigkeiten.	Die	Prüfung	ist	freiwillig.

(4)		 	Die	vorgenannten	Regelungen	gelten,	sofern	die	Voraussetzungen	vor-
liegen,	auch	für	Umschüler	gemäß	§§	58	ff.	BBiG	entsprechend.

§ 3 Anforderungen für die Prüfung der Zusatzqualifikation
In	der	Prüfung	der	Zusatzqualifikation	hat	der	Prüfungsteilnehmer	nachzuwei-
sen,	dass	er	in	der	Lage	ist,	folgendes	Wissen	aus	den	einzelnen	Themenberei-
chen	sicher	anzuwenden:

1.	Energie	und	Klimaschutz	–	Alternativen	für	die	Zukunft
 1.1. Energie und Energieformen sowie deren wechselseitige Umwandlung
	 	 -	Energiearten	(chemisch/physikalisch)
	 	 -	1.	und	2.	Hauptsatz	der	Thermodynamik
	 	 -	Wirkungsgrad	in	der	experimentellen	Bestimmung

	 1.2.	Primär-	und	Sekundärenergie
  -  Energieversorgung in Europa und Deutschland jetzt und in der 

Zukunft
	 	 -	Energienutzung	Plan	und	Wirklichkeit	–	Problemszenarien
	 	 -	Alternative	Energie	und	Nachhaltigkeit
 

	 1.3.		 	Lösungsansatz	des	Energieproblems	mittels	Wasserstoffnutzung	als	
universeller	Energieträger

	 	 -	Probleme	mit	»überschüssiger	grüner«	Energie
	 	 -	Problematik	der	bisherigen	Primärenergieträger
	 	 -	Umwelt-	und	Klimaverträglichkeit	durch	Wasserstoffnutzung
	 	 -	Aspekte	der	Wirtschaftlichkeit

2.	Wasserstoffherstellung	gesamt
	 2.1.	Chemisch-physikalische	Grundlagen	des	Wasserstoffs
	 2.1.1.	Vorkommen,	Eigenschaften,	Reaktionsfähigkeit
	 2.1.2.	Wasserstoff	als	Gefahrstoff	incl.	Gefahrstoffordnung
	 2.1.3.	Gefährdungsbeurteilung
	 	 -	Einbindung	TRBS	1111	(Gefährdung),	1112	(Ex-Schutz)
	 	 -		Einbindung	TRGS	751	(Vermeidung	von	Brand	und	Explosionsge-

fahren mit TRBS 3151
	 	 -	Einbindung	TRBS	1123	(Prüfpflichtige	Anlagen)

	 2.2.	Herstellungsarten	des	Wasserstoffs	(Farben	des	Wasserstoffs)
	 2.2.1.	Wichtige	industrielle	Verfahren	zur	Wasserstoffgewinnung
  - Dampfreformierung
	 	 -	Kohlevergasung
	 	 -	Partielle	Oxidationen	aus	Erdölprodukten
	 2.2.2.	Wasserstoffgewinnung	durch	Elektrolyse
	 	 -		Allgemeine	Verfahren	der	Elektrolyse	wie	Alkalische	Elektrolyse	und	

Hochtemperatur-Elektrolyse	und	Fachexkursion
	 	 -		Elektrolyse	mittels	PEM	incl.	Versuchsanordnungen	zum	Wirkungs-

grad	und	Strom-Spannungs-Kennlinien
	 	 -		Experimente	mit	und	ohne	Druck	incl.	Arbeitsschutzmaßnahmen	

und	Gefährdungsbeurteilung
	 	 -		Einfluss	des	jeweiligen	Primärenergieträgers	der	genutzten	elektri-

schen Energie

3.	Speicherung	und	Transport	des	Wasserstoffs	gesamt
	 3.1.	Speicherung	als	Gas-Druckstufen
	 	 -		Einbeziehung	der	Sicherheitsrichtlinien	wie	TRBS	1122	und	1201	

Teil	1	bis	3	(Prüfung	und	Instandsetzung	von	Druckanlagen
	 	 -		Einbeziehung	TRBS	3145	und	3146	(Druckgasbehälter	Füllen,	

Bereithalten,	Entleeren)
	 	 -		Experimente	mit	30	bar	Druckkonverter	als	Speicher	im	Vergleich	

zu	Akkumulatoren	Li	und	Pb
 
 3.2.		Weitere	Speichermöglichkeiten	als	Flüssigkeit	und	mit	Trägermaterialien
  - Incl. Sicherheitsmaßnahmen TRBS 2141
 
	 3.3.	Transportformen	wie	Pipeline,	Trailer	bis	zum	Endverbraucher
 
	 3.4.		Zukünftige	Gasinfrastruktur	mit	Nutzung	vorhandener	Netze	und	

Tankstellen	als	gesellschaftliche	Herausforderung
  -  Einbeziehung TRGS 751 und TRBS 3151 (Vermeidung von Brand 

und	Explosionsgefährdungen)

4.	Anwendungen	zur	Wasserstoffnutzung	gesamt
 4.1.		 	Mobilitätsverbesserung	in	PKW,	Bus,	LKW	und	anderen	Nutzfahrzeugen
	 4.1.1.	 	Wasserstoffverbrennung	über	Kreislaufmotor	als	alternative	Nut-

zung	herkömmlichen	Antriebstechnologien
	 	 -	Experimentelle	Auswertung	mit	Kleinsten	Motoren	bis	30	bar
	 	 -		Bestimmung	des	Wirkungsgrades	im	Vergleich	mit	Methanol	und	

Ethanol
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	 4.1.2.		Brennstoffzelle	und	deren	Nutzung	für	elektrische	Antriebsvarianten	
von Fahrzeugen

	 	 -		Experimentelle	Nutzung	von	PEM-Brennstoffzellen	zur	Umwand-
lung	in	elektrische	Energie	und	Antriebsarten

 
	 4.2.		 	Anwendungen	zur	lokalen	Nutzung	für	Wärme	in	Heizungssystemen	

und	zur	Versorgung	mit	elektrischer	Energie	durch	Kopplungssysteme
	 	 -		Experimentelle	Wärmegewinnung	von	kleinen	Heizungssystemen	

zur Warmwassergewinnung
	 	 -		Brennstoffzelle	zur	Versorgung	von	kleinen	Netzwerken	mit	elektri-

scher	Energie	(Fotolampen	oder	Entwickler	u.	ä.)
	 	 -	Exkursion
 
	 4.3.		 	Nutzung	des	Nebenproduktes	Sauerstoff	incl.	der	damit	verbunde-

nen	Vorteile	und	Gefährdungspotentiale
	 	 -	Exkursion	Wasseraufbereitungsanlage

§ 4 Durchführung und Bestehen der Prüfung der Zusatzqualifikation
(1)	 		Zum	Nachweis	über	Kenntnisse	im	Bereich	»Grundlagen	Wasserstoff«	

absolviert	der	Prüfungsteilnehmer	eine	schriftliche	Prüfung,	die	aus	38	
bis	55	Prüfungsaufgaben,	die	alle	vier	Themenbereiche	aus	§	3	abdecken,	
besteht.	Dabei	können	sowohl	offene	als	auch	programmierte	Aufgaben	
gestellt	werden.	Die	Dauer	der	schriftlichen	oder	elektronischen	Prüfung	
beträgt	höchstens	120	Minuten.

(2)  In der Prüfung soll der Prüfungsteilnehmer schriftliche Aufgaben bearbei-
ten.	An	Stelle	der	schriftlichen	Aufgaben	kommt	auch	das	elektronische	
Antwort-Wahl-Verfahren	oder	eine	Mischform	in	Betracht.	Die	IHK	be-
stimmt	das	Verfahren.	Erstellte	oder	ausgewählte	Antwort-Wahl-Aufgaben	
können	automatisiert	ausgewertet	werden,	wenn	das	Aufgabenerstellungs-	
oder	Aufgabenauswahlgremium	festgelegt	hat,	welche	Antworten	als	
zutreffend	anerkannt	werden.

  Die einzelnen Prüfungsbereiche (Themenbereiche) bestehen aus der 
nachfolgenden	Anzahl	von	Fragen	und	den	aufgeführten	maximalen	Be-
wertungspunkten:

	 Energie	und	Klimaschutz	–	Alternativen	für	die	Zukunft	(6-10	Fragen)
	 -	maximal	erreichbare	Punktzahl	–	16	Punkte	

	 Wasserstoffherstellung	gesamt	(14-20	Fragen)
	 -	maximal	erreichbare	Punktzahl	–	40	Punkte

	 Speicherung	und	Transport	des	Wasserstoffs	gesamt	(8-10	Fragen)
	 -	maximal	erreichbare	Punktzahl	–	20	Punkte

	 Anwendungen	zur	Wasserstoffnutzung	gesamt	(10-15	Fragen)
	 -	maximal	erreichbare	Punktzahl	–	24	Punkte	

(3)		 	Die	Prüfung	der	Zusatzqualifikation	ist	bestanden,	wenn	die	Prüfungsleis-
tung	mit	mindestens	»ausreichend«	bewertet	worden	ist.	In	jedem	einzel-
nen	Themenbereich	müssen	mindestens	50	%	der	maximal	erreichbaren	
Punktzahl	erreicht	sein.	Die	Prüfung	ist	im	Gesamten	bestanden,	wenn	in	
allen	Themenbereichen	zusammen	mindestens	50	%	der	maximal	erreich-
baren	Punktzahl	erreicht	wurden.	Hierfür	stellt	die	IHK	eine	Bescheinigung	
über	den	erfolgreichen	Nachweis	der	zusätzlichen	beruflichen	Fertigkeiten,	
Kenntnisse	und	Fähigkeiten	aus.	Im	Falle	des	Nichtbestehens	wird	keine	
Bescheinigung ausgestellt.

§ 5 Wiederholung der Prüfung
(1)		 Die	Prüfung	kann	im	Falle	des	Nichtbestehens	zweimal	wiederholt	werden.

(2)		 Der	Prüfling	muss	sich	für	die	Wiederholungsprüfung	gesondert	anmelden.

(3)		 	Die	Prüfung	kann	frühestens	zum	nächsten	Prüfungstermin	wiederholt	
werden.

§ 6 Sonstige Bestimmungen
Soweit	diese	Vorschriften	nichts	Abweichendes	regeln,	findet	die	Prüfungs-
ordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen der 
Industrie-	und	Handelskammer	Südthüringen	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	
Anwendung.

Die	hiesige	Prüfungsordnung	berücksichtigt	die	zum	Zeitpunkt	des	Inkraft-
tretens	dieser	Vorschrift	geltenden	Ausbildungsordnungen	für	Mechatroniker,	
Elektroniker,	Kfz-Mechatroniker	bzw.	Land-	und	Baumaschinenmechatroniker.

§ 7 Gleichstellungsbestimmung
Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	dieser	Prüfungsordnung	gelten	jeweils	
für alle Geschlechter.

§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Die	Prüfungsordnung	tritt	am	1.	April	2023	in	Kraft.	

Suhl,	30.	März	2023

gez. Torsten Herrmann   gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident	 	 	 	 Hauptgeschäftsführer
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Satzung 
der Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen hat 
in ihrer Sitzung vom 27. April 2023 gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handels-
kammern (IHKG) vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I, S. 920), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 2021 (BGBl. I, S. 3306), 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Name, Kammerbezirk, Sitz
(1)		 	Die	Industrie-	und	Handelskammer	(IHK)	führt	den	Namen	»Industrie-	und	

Handelskammer	Südthüringen«.

(2)		 	Der	IHK-Bezirk	umfasst	die	Landkreise	Hildburghausen,	Ilm-Kreis,	 
Schmalkalden-Meiningen,	Sonneberg	und	die	kreisfreie	Stadt	Suhl.	

(3)		 	Die	IHK	hat	ihren	Sitz	in	Suhl.	Sie	ist	berechtigt,	Niederlassungen	zu	 
errichten.

(4)		 	Die	IHK	ist	eine	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts.	Sie	führt	ein	 
öffentliches	Siegel.

§ 2 Aufgaben
(1)		 Die	Industrie-	und	Handelskammern	haben	die	Aufgaben:

	 a)	 	das	Gesamtinteresse	der	ihnen	zugehörigen	Gewerbetreibenden	
ihres	Bezirkes,	einschließlich	der	Gesamtverantwortung	der	gewerb-
lichen	Wirtschaft,	die	auch	Ziele	einer	nachhaltigen	Entwicklung	
umfassen	kann,	auf	regionaler,	nationaler,	europäischer	und	inter-
nationaler	Ebene	wahrzunehmen,

	 b)	 	für	die	Förderung	der	gewerblichen	Wirtschaft	ihres	Bezirkes	zu	
wirken,

	 c)	 	für	die	Wahrung	von	Anstand	und	Sitte	der	ehrbaren	Kaufleute,	
einschließlich	deren	sozialer	und	gesellschaftlicher	Verantwortung,	
zu	wirken	und	dabei	stets	die	wirtschaftlichen	Interessen	einzelner	
Gewerbezweige	oder	Betriebe	abwägend	und	ausgleichend	zu	be-
rücksichtigen.	

(2)		 	Im	Rahmen	ihrer	Aufgaben	haben	die	Industrie-	und	Handelskammern	
insbesondere

	 a)	 	durch	Vorschläge,	Gutachten	und	Berichte	die	Behörden	zu	unter-
stützen	und	zu	beraten,

	 b)	 	das	Recht,	zu	den	im	Gesamtinteresse	der	ihnen	zugehörigen	Ge-
werbetreibenden liegenden wirtschaftspolitischen Angelegenheiten 
ihres	Bezirkes	in	behördlichen	oder	gerichtlichen	Verfahren	sowie	
gegenüber	der	Öffentlichkeit	Stellung	zu	nehmen.

Weitere	Aufgaben	können	der	IHK	durch	Gesetz	oder	Rechtsverordnung	über-
tragen werden. 

§ 3 Organe
Organe	der	IHK,	unbeschadet	der	Regelungen	des	Berufsbildungsgesetzes,	sind:

-	 die	Vollversammlung,
-	 das	Präsidium,
-	 der	Präsident,
-	 der	Hauptgeschäftsführer,
-  der Berufsbildungsausschuss im Rahmen der in § 79 Berufsbildungsgesetz 

(BBiG) genannten Aufgaben.

§ 4 Vollversammlung
(1)		 	Die	Vollversammlung	besteht	aus	bis	zu	55	Mitgliedern.	48	Mitglieder	

der	Vollversammlung	werden	in	unmittelbarer	Wahl	von	den	IHK-Zuge-

hörigen	gewählt.	Bis	zu	7	Mitglieder	können	in	mittelbarer	Wahl	von	den	
unmittelbar	gewählten	Vollversammlungsmitgliedern	gewählt	werden,	die	
insoweit	als	Wahlmänner	handeln.	Das	Wahlverfahren	sowie	die	Dauer	
und vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft wird durch die Wahlordnung 
geregelt. 

(2)   Die Mitglieder der Vollversammlung sind Vertreter der Gesamtheit der 
IHK-Zugehörigen.	Sie	sind	an	Aufträge	und	Weisungen	nicht	gebunden.	
Sie	haben	über	alle	Mitteilungen,	Tatsachen	und	Verhandlungen,	die	
ihrer	Natur	nach	vertraulich	sind	oder	als	vertraulich	bezeichnet	werden,	
Stillschweigen zu bewahren. Sie sind vor Aufnahme ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit	vom	Präsidenten	hierzu	und	zu	einer	objektiven	Wahrnehmung	
ihrer	Aufgaben	per	Handschlag	zu	verpflichten.

(3)		 	Kein	Mitglied	der	Vollversammlung	darf	beratend	oder	entscheidend	bei	
Angelegenheiten	der	IHK	mitwirken,	wenn	hieraus	ihm	selbst,	seinem	
Ehegatten,	seinen	Verwandten	bis	zum	dritten	oder	Verschwägerten	bis	
zum	zweiten	Grade	oder	einer	von	ihm	kraft	Gesetzes	oder	Vollmachtver-
tretenen natürlichen und juristischen Person ein unmittelbarer Vorteil oder 
Nachteil	erwachsen	kann.	

§ 5 Aufgaben der Vollversammlung
(1)		 	Die	Vollversammlung	bestimmt	die	Richtlinien	der	IHK-Arbeit	ihres	Bezirkes	

und	beschließt	über	Fragen,	die	für	die	IHK-zugehörige	gewerbliche	Wirt-
schaft	oder	die	Arbeit	der	IHK	von	grundsätzlicher	Bedeutung	sind.

(2)   Der ausschließlichen Beschlussfassung durch die Vollversammlung unter-
liegen:

	 a)	 die	Satzung	(§	4	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	IHKG),
	 b)	 	die	Wahl-,	Beitrags-,	Sonderbeitrags-	und	Gebührenordnung	 

(§	4	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	IHKG),
	 c)	 	die	Wirtschaftssatzung,	einschließlich	des	Wirtschaftsplanes	und	des	

Maßstabes	für	die	Beiträge	und	Sonderbeiträge	 
(§	4	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3,	4	IHKG),

	 d)	 	die	Wahl	des	Präsidenten,	der	Vizepräsidenten	und	der	weiteren	
Präsidiumsmitglieder	(§	6	Abs.	1	IHKG),

	 e)	 die	Zuwahl	weiterer	Vollversammlungsmitglieder,
	 f)	 die	Bestellung	des	Hauptgeschäftsführers	(§	7	Abs.	1	IHKG),
	 g)	 die	Erteilung	der	Entlastung	(§	4	Abs.	2	Satz	2	Nr.	5	IHKG),
 h)  die Übertragung von Aufgaben auf andere Industrie- und Handels-

kammern,	die	Übernahme	dieser	Aufgaben,	die	Übertragung	von	
Aufgaben	auf	die	Deutsche	Industrie-	und	Handelskammer,	die	
Bildung	von	öffentlich-rechtlichen	Zusammenschlüssen	und	die	
Beteiligung	hieran	gem.	§	10	IHKG	sowie	die	Beteiligung	an	Ein-
richtungen	nach	§	1	Abs.	3	b	IHKG	(§	4	Abs.	2	Satz	2	Nr.	6	IHKG),

	 i)	 	die	Art	und	Weise	der	öffentlichen	Bekanntmachung	(§	4	Abs.	2	 
Satz	2	Nr.	7	IHKG),

	 j)	 das	Finanzstatut	(§	4	Abs.	2	Satz	2	Nr.	8	IHKG),
	 k)	 die	Geschäftsordnung	der	IHK,
	 l)	 die	Wahl	der	Rechnungsprüfer,
	 m)	 die	Errichtung	und	Schließung	von	Niederlassungen,
	 n)	 die	Gründung	und	Beteiligung	an	Gesellschaften,
	 o)	 	die	Errichtung	von	Fachausschüssen,	mit	Ausnahme	des	 

Berufsbildungsausschusses,	
 p)  die Berufung der Vorsitzenden der Fachausschüsse und Regional-

ausschüsse	und	deren	Stellvertreter,
	 q)	 Erlass	von	Vorschriften	auf	dem	Gebiet	des	Sachverständigenwesens,
 r)  die Errichtung des Ausschusses nach § 111 Abs. 2 Arbeitsgerichts-

gesetz,
	 s)	 	die	wesentlichen	personalwirtschaftlichen	Grundsätze,	insbesondere	

die	allgemeinen	Grundlagen	der	Gehaltsfindung,
	 t)	 	die	Regelung	zur	Aufwandsentschädigung	für	die	Wahrnehmung	

ehrenamtlicher	Tätigkeiten,
	 u)	 	die	Entschädigungsregelung	betreffend	die	ehrenamtliche	Tätigkeit	

als	Prüfer,	im	Berufsbildungsausschuss,	im	Schlichtungsausschuss	
sowie	in	der	Einigungsstelle	für	Wettbewerbsstreitigkeiten.	
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(3)		 	Die	Vollversammlung	kann,	sofern	nicht	die	Beschlussfassung	dem	
Präsidium	übertragen	wurde,	insbesondere	über	nachfolgend	aufgeführte	
Angelegenheiten	beschließen:

	 a)	 die	Errichtung	von	Einigungsstellen	und	deren	Besetzung,
	 b)	 die	Errichtung	von	Schiedsgerichten	und	deren	Besetzung,
	 c)	 die	Stiftung	von	Auszeichnungen,
	 d)	 	die	Benennung	von	Beauftragten	der	Arbeitgeber	gemäß	§	77	Abs.	2	

Berufsbildungsgesetz.

(4)		 	Über	die	aufgrund	des	Berufsbildungsgesetzes	von	der	IHK	zu	erlassenden	
Vorschriften für die Durchführung der Berufsausbildung beschließt der 
Berufsbildungsausschuss. Diese Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der 
Vollversammlung,	wenn	zu	ihrer	Durchführung	die	für	die	Berufsbildung	
im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel nicht ausreichen oder 
in	folgenden	Geschäftsjahren	Mittel	bereitgestellt	werden	müssen,	die	die	
Ausgaben für die Berufsbildung des laufenden Wirtschaftsplanes nicht 
unwesentlich übersteigen.

§ 6 Sitzungen und Beschlüsse der Vollversammlung
(1)		 	Die	Vollversammlung	wird	vom	Präsidenten	nach	Bedarf,	mindestens	

jedoch	zweimal	jährlich,	zu	einer	ordentlichen	Sitzung	einberufen.	Die	
Vollversammlung	ist	vom	Präsidenten	zu	einer	außerordentlichen	Sitzung	
einzuberufen,	wenn	ein	Viertel	ihrer	Mitglieder	es	schriftlich	unter	Angabe	
des Beratungsgegenstandes verlangt. 

(2)		 	Die	Einladung	der	Vollversammlung	erfolgt	in	Textform	mindestens	zwei	
Wochen	vor	der	Sitzung	und	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung.	Anträge	
für	die	Vollversammlung	sind	spätestens	drei	Wochen	vor	der	Sitzung	der	
IHK	mitzuteilen,	damit	sie	auf	die	Tagesordnung	gesetzt	werden	können.	
Die	Tagesordnung	wird	vom	Präsidenten	aufgestellt	und	hat	alle	rechtzeitig	
vorliegenden	Anträge	zu	berücksichtigen.

(3)   Die Mitglieder der Vollversammlung sind zur rechtzeitigen Mitteilung 
verpflichtet,	wenn	sie	an	einer	Sitzung	nicht	teilnehmen	können;	eine	Ver-
tretung	ist	unzulässig.

(4)		 	Den	Vorsitz	in	der	Vollversammlung	führt	der	Präsident,	bei	seiner	Ver-
hinderung	der	von	ihm	damit	beauftragte	Vizepräsident,	sonst	der	 
dienstälteste	Vizepräsident.

(5)		 	Außerhalb	der	Tagesordnung	dürfen	Anträge	und	Eingaben	nur	behandelt	
werden,	wenn	drei	Viertel	der	anwesenden	Mitglieder	zustimmen.

(6)		 	Die	Vollversammlung	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	die	Hälfte	der	
Mitglieder	anwesend	ist.	Die	Beschlussfähigkeit	wird	anhand	einer	Anwe-
senheitsliste	zu	Beginn	der	Sitzung	durch	den	Präsidenten	festgestellt.	Die	
Vollversammlung	gilt	so	lange	als	beschlussfähig,	wie	nicht	ein	Mitglied	
vor	einer	Beschlussfassung	beantragt,	die	Beschlussunfähigkeit	festzustel-
len.	Sollte	wegen	Beschlussunfähigkeit	eine	weitere	Sitzung	mit	derselben	
Tagesordnung	erforderlich	sein,	so	kann	diese	nach	einer	mindestens	halb-
stündigen Unterbrechung im Anschluss an die einberufene Sitzung statt-
finden,	sofern	in	der	Einladung	zu	der	ersten	Sitzung	auf	diese	Möglichkeit	
hingewiesen	wurde.	Diese	Vollversammlung	ist	dann	ohne	Rücksicht	auf	
die	Zahl	der	anwesenden	Mitglieder	beschlussfähig.

(7)   Für Beschlüsse der Vollversammlung ist die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erforderlich; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben 
(einfache Mehrheit). Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden der Vollversammlung. Die Beschlussfassung der Vollversamm-
lung	erfolgt	durch	Handzeichen.	Geheime	Abstimmung	erfolgt	nur,	wenn	
ein Fünftel der anwesenden Mitglieder es verlangt.

(8)	 	Änderungen	dieser	Satzung	und	der	Wahlordnung	bedürfen	der	Mehrheit	
von	zwei	Drittel	der	Anwesenden,	mindestens	aber	der	einfachen	Mehrheit	
aller Mitglieder der Vollversammlung.

(9)	 	Wahlen	erfolgen	geheim.	Mit	Ausnahme	der	Wahl	des	Präsidenten	und	der	
Wahl	der	übrigen	Mitglieder	des	Präsidiums	kann	eine	offene	Wahl	mit	ein-
facher	Mehrheit	beschlossen	werden.	Bei	der	Besetzung	von	Ämtern,	um	
die	sich	mehrere	Kandidaten	bewerben,	ist	derjenige	Kandidat	gewählt,	der	

die meisten Stimmen auf sich vereinigt und die Wahl annimmt. Bei Stim-
mengleichheit	entscheidet	das	Los.	Steht	nur	ein	Bewerber	zur	Wahl,	so	ist	
dieser	mit	der	Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen	gewählt;	Enthaltungen	
werden	nicht	mitgezählt.	

(10)	 	Alle	Abstimmungen	einschließlich	der	Wahlen	können	auch	unter	Zuhilfe-
nahme	elektronischer	Abstimmungssysteme	durchgeführt	werden.	Das	
verwendete	System	muss	dem	Stand	der	Technik	entsprechen	und	auch	
geheime	Wahlen	und	Abstimmungen	gewährleisten.	

(11)	 	Die	Sitzungen	der	Vollversammlung	sind	nicht	öffentlich.	Auf	Vorschlag	des	
Präsidenten	entscheidet	die	Vollversammlung	mit	einfacher	Mehrheit,	ob	
die	Öffentlichkeit	bei	der	Behandlung	einzelner	Punkte	der	Tagesordnung	
hergestellt	wird.	Im	Übrigen	kann	der	Präsident	Gäste	zu	den	Sitzungen	
einladen.	Der	Hauptgeschäftsführer	nimmt	an	den	Sitzungen	der	Vollver-
sammlung	teil.	Das	Präsidium	kann	über	die	Teilnahme	weiterer	Mitarbeiter	
des Hauptamtes entscheiden.

(12)			Die	Vorsitzenden	der	Fach-	und	Regionalausschüsse,	die	nicht	Mitglieder	
der	Vollversammlung	sind,	haben	das	Recht,	an	allen	Sitzungen	der	Vollver-
sammlung ohne Stimmrecht teilzunehmen. Sie werden zu den Sitzungen 
unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen.

(13)			Über	die	Beratungen	und	Beschlüsse	der	Vollversammlung	ist	ein	Protokoll	
aufzunehmen,	das	vom	Vorsitzenden	und	dem	Hauptgeschäftsführer	zu	
unterzeichnen ist. Abweichende Meinungen sind auf Antrag im Proto-
koll	festzuhalten.	Das	Protokoll	ist	den	Mitgliedern	der	Vollversammlung	
innerhalb von zwei Monaten nach der Sitzung zur Verfügung zu stellen. 
Das	Protokoll	gilt	als	genehmigt,	soweit	nicht	innerhalb	von	einem	Monat	
Einwände	in	Textform	mitgeteilt	werden.	Über	fristgerecht	eingegangene	
Einwände	entscheidet	die	Vollversammlung	in	der	nächsten	Sitzung.

(14)			Der	Präsident	kann	bei	besonderer	Eilbedürftigkeit	Beschlüsse	der	Vollver-
sammlung	durch	ein	Umlaufverfahren	in	Textform	herbeiführen,	soweit	
es sich nicht um gesetzliche Vorbehaltsaufgaben der Vollversammlung 
handelt.	Der	Beschluss	ist	gültig,	wenn	alle	Mitglieder	beteiligt	wurden,	
mindestens	die	Hälfte	der	Mitglieder	ihre	Stimmen	bis	zum	gesetzten	
Termin	in	Textform	abgegeben	haben	und	der	Beschluss	mit	der	nach	der	
jeweiligen Satzung erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§ 6 a Virtuelle Teilnahme an Sitzungen und Beschlussfassungen der 
Vollversammlung
(1)   Ist die physische Anwesenheit einzelner oder aller Mitglieder aus- 

geschlossen	oder	erheblich	erschwert,	kann	der	Präsident	bestimmen,	
Mitgliedern	der	Vollversammlung	die	Möglichkeit	einzuräumen,	ohne	
Anwesenheit	am	Versammlungsort	im	Wege	der	elektronischen	Kom-
munikation	an	der	Sitzung	teilzunehmen.	Er	kann	auch	bestimmen,	dass	
die	Sitzung	ausschließlich	im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	
durchgeführt wird. 

(2)		 	Die	Einladung	zu	einer	Sitzung	nach	Abs.	1	Satz	1	oder	Satz	2	muss	ergän-
zend	zu	§	6	Abs.	2	Hinweise	zum	technischen	Zugang	und	zur	Authenti-
fizierung	enthalten.	Die	Zugangsdaten	müssen	rechtzeitig	vor	der	Sitzung	
zur Verfügung gestellt werden. Die Mitglieder der Vollversammlung sind 
verpflichtet,	Daten	über	Zugang	und	Authentifizierung	zur	elektronischen	
Kommunikation	unter	Verschluss	zu	halten	und	keinem	Dritten	zugänglich	
zu machen.

(3)		 	In	der	Sitzung	nach	Abs.	1	muss	technisch	sichergestellt	sein,	dass	die	im	
Wege	der	elektronischen	Kommunikation	teilnehmenden	Mitglieder	wäh-
rend	der	Sitzung	Anwesenheits-,	Rede-,	Antrags-	und	Stimmrecht	ausüben	
können.	Die	Gültigkeit	von	Beschlüssen	und	Wahlen	der	Vollversammlung	
wird	nicht	dadurch	berührt,	dass	durch	eine	technische	Störung	einzelne	
Mitglieder	der	Vollversammlung	im	Wege	elektronischer	Kommunikation	
in	der	Wahrnehmung	der	in	Satz	1	geregelten	Rechte	beeinträchtigt	sind,	
soweit	nach	§	6	Abs.	6	nicht	die	Beschlussfähigkeit	entfällt.	

(4)   In Sitzungen nach Abs. 1 soll die Beschlussfassung unter Zuhilfenahme 
elektronischer	Abstimmungssysteme	durchgeführt	werden.	Das	verwende-
te	System	muss	eine	geheime	Abstimmung	ermöglichen.

21/28Industrie- und Handelskammer Südthüringen / Ausgabe Nr. 2, 2023 / Mitteilungsblatt



§ 6 b Technische Übertragungen und Aufzeichnungen von Bild und Ton
(1)	 	Sitzungen	der	Vollversammlung	dürfen	unbeschadet	von	§	6	a	Abs.	1	über	

das	Internet	im	Mitgliederbereich	der	IHK	nur	zugänglich	gemacht	werden,	
wenn	dies	in	einer	Geschäftsordnung	oder	einem	entsprechenden	Be-
schluss	der	Vollversammlung	für	die	Dauer	der	Wahlperiode	grundsätzlich	
zugelassen	wird.	Die	Entscheidung	für	die	einzelne	Sitzung	trifft	der	Prä-
sident vorbehaltlich eines anderslautenden Beschlusses der Vollversamm-
lung.	Für	die	Behandlung	von	Tagesordnungspunkten	in	nichtöffentlicher	
Sitzung	ist	die	Übertragung	nach	Satz	1	zu	unterbrechen.	Der	Präsident	hat	
jeweils	Beginn	und	Ende	bzw.	Unterbrechung	der	Übertragung	anzukün-
digen.	Das	Nähere	kann	die	Vollversammlung	in	einer	Geschäftsordnung	
oder einem entsprechenden Beschluss regeln.

(2)		 	Sitzungen	der	Vollversammlung	dürfen	durch	die	IHK	nur	dann	auf-
gezeichnet	und	gespeichert	werden,	wenn	dies	in	der	Geschäftsordnung	
oder	einem	entsprechenden	Beschluss	zum	Zweck	der	Protokollierung	
grundsätzlich	zugelassen	wird.	Der	Präsident	hat	Beginn,	Unterbrechung	
und	Beendigung	der	Aufzeichnung	anzukündigen.	Soweit	ein	Mitglied	der	
Vollversammlung	beantragt,	den	eigenen	Redebeitrag	nicht	aufzuzeichnen,	
ist insoweit die Aufzeichnung zu unterbrechen. Die Aufnahme darf Dritten 
nicht zur Verfügung gestellt werden und ist nach Genehmigung des 
Sitzungsprotokolls	zu	löschen.

(3)   Sitzungen der Vollversammlung und deren Übertragung dürfen durch Voll-
versammlungsmitglieder oder Dritte weder aufgezeichnet noch gespeichert 
werden.

§ 7 Fachausschüsse
(1)		 	Die	Vollversammlung	kann	zu	ihrer	Unterstützung	und	zur	Vorbereitung	

ihrer	Beschlüsse	Fachausschüsse	mit	beratender	Funktion	errichten.	Das	
Präsidium	beruft	die	weiteren	Mitglieder	der	Fachausschüsse.	Die	Mitglie-
der der Fachausschüsse schlagen der Vollversammlung den Vorsitzenden 
und einen oder mehrere Stellvertreter zur Berufung vor. In die Fachaus-
schüsse	können	Personen	berufen	werden,	die	nicht	in	die	Vollversamm-
lung	wählbar	sind.	Die	Berufung	endet	mit	der	Konstituierung	der	nächsten	
Vollversammlung. 

(2)		 	Die	Fachausschüsse	haben	beratende	Funktion	gegenüber	der	Vollver-
sammlung	und	anderen	Organen	der	IHK	sowie	gegenüber	der	Ge-
schäftsführung	der	IHK.	Sie	sind	berechtigt,	sich	in	Abstimmung	mit	dem	
Hauptgeschäftsführer	im	Namen	der	IHK	oder	als	Fachausschuss	der	IHK	
gegenüber	Dritten	oder	der	Öffentlichkeit	zu	äußern,	soweit	sich	die	Äu-
ßerungen	im	Rahmen	bestehender	Positionen	der	IHK	befinden.	Sie	haben	
über	vertrauliche	Mitteilungen,	Tatsachen	und	Verhandlungen	Stillschwei-
gen zu bewahren. Die Regelungen in § 4 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

  
(3)		 	Die	Mitglieder	des	Präsidiums,	der	Hauptgeschäftsführer	und	sein	Stellver-

treter	sind	berechtigt,	an	Ausschusssitzungen	teilzunehmen.	Im	Einverneh-
men	mit	dem	Vorsitzenden	können	Sachverständige,	sonstige	Gäste	und	
weitere	vom	Hauptgeschäftsführer	beauftragte	hauptamtliche	Mitarbeiter	
der	IHK	teilnehmen.

(4)		 	Die	Geschäftsführung	der	Fachausschüsse	erfolgt	durch	das	Hauptamt	im	
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden.

 
(5)		 	Die	IHK	errichtet	gemäß	§	77	des	Berufsbildungsgesetzes	einen	Berufs-

bildungsausschuss. Das Verfahren und die Aufgaben richten sich nach den 
§§	77	bis	80	des	Berufsbildungsgesetzes.	Die	Bestimmungen	des	Berufs-
bildungsgesetzes	bleiben	von	den	Absätzen	1	und	2	unberührt.		

(6)	 		Für	die	Abstimmung	in	den	Fachausschüssen	gelten	die	Vorschriften	des	 
§	6	der	Satzung	sinngemäß.

(7)		 	Der	Vorsitzende	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Hauptamt	Mitgliedern	des	
Fachausschusses	die	Möglichkeit	einräumen,	ohne	Anwesenheit	am	Ver-
sammlungsort	im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	an	der	Sitzung	
teilzunehmen.	Er	kann	auch	zu	einer	Sitzung	einladen,	die	ausschließlich	
im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	durchgeführt	wird.	Die	Einla-
dung zu einer Sitzung nach Satz 1 oder 2 muss Hinweise zum technischen 
Zugang	und	zur	Authentifizierung	enthalten.	§	6	a	Abs.	2	Satz	2	und	3	gilt	
entsprechend.

§ 8 Regionalausschüsse
(1)		 	Die	Regionalausschüsse	sind	branchenübergreifende	Gremien	der	IHK	für	

bestimmte	territoriale	Bereiche.	Sie	haben	die	Aufgabe,	innerhalb	und	im	
Einvernehmen	mit	der	IHK	die	wirtschaftlichen	Interessen	ihres	Territori-
ums	wahrzunehmen	und	die	IHK	bei	ihrer	Arbeit,	z.	B.	durch	Empfehlungen,	
zu unterstützen. 

(2)		 	Die	Regionalausschüsse	haben	beratende	Funktion	gegenüber	der	
Vollversammlung	und	anderen	Organen	der	IHK	sowie	gegenüber	der	Ge-
schäftsführung	der	IHK.	Sie	sind	berechtigt,	sich	in	Abstimmung	mit	dem	
Hauptgeschäftsführer	im	Namen	der	IHK	oder	als	Regionalausschuss	der	
IHK	gegenüber	Dritten	oder	der	Öffentlichkeit	zu	äußern,	soweit	sich	die	
Äußerungen	im	Rahmen	bestehender	Positionen	der	IHK	befinden.

(3)		 	In	den	Landkreisen	Hildburghausen,	Ilm-Kreis,	Schmalkalden-Meiningen,	
Sonneberg	und	der	kreisfreien	Stadt	Suhl	werden	Regionalausschüsse	er-
richtet,	die	die	Bezeichnung	des	Landkreises	führen.	

(4)		 	Die	Regionalausschüsse	bestehen	aus	maximal	20	Mitgliedern,	die	die	
Voraussetzung	an	die	Wählbarkeit	in	die	Vollversammlung	erfüllen	müssen.	
Sie	werden	auf	Vorschlag	der	Vollversammlungsmitglieder	der	betreffenden	
Region	vom	Präsidium	berufen.	Die	Mitglieder	des	Regionalausschusses	
schlagen der Vollversammlung den Vorsitzenden und einen oder mehrere 
Stellvertreter	zur	Berufung	vor.	Die	Berufung	endet	mit	der	Konstituierung	
der	nächsten	Vollversammlung.

(5)	 	Die	Sitzungen	der	Regionalausschüsse	sind	nicht	öffentlich.	Sie	haben	über	
vertrauliche	Mitteilungen,	Tatsachen	und	Verhandlungen	Stillschweigen	
zu bewahren. Die Regelungen in § 4 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 
Die	Mitglieder	der	Vollversammlung	des	jeweiligen	Landkreises	haben	das	
Recht,	an	den	Sitzungen	des	Regionalausschusses	ohne	Stimmrecht	teilzu-
nehmen.	Die	Mitglieder	des	Präsidiums,	der	Hauptgeschäftsführer	und	sein	
Stellvertreter	sind	ebenfalls	berechtigt,	an	den	Sitzungen	teilzunehmen.	
Im	Einvernehmen	mit	dem	Vorsitzenden	können	Sachverständige,	sonstige	
Gäste	und	weitere	vom	Hauptgeschäftsführer	beauftragte	hauptamtliche	
Mitarbeiter	der	IHK	teilnehmen.

(6)	 		Die	Geschäftsführung	der	Regionalausschüsse	erfolgt	durch	das	Hauptamt	
im	Einvernehmen	mit	dem	Vorsitzenden.	Der	Vorsitzende	kann	einzelnen	
Mitgliedern die Bearbeitung besonderer Angelegenheiten übertragen.

(7)	 	Die	Sitzungen	der	Regionalausschüsse	finden	nach	Bedarf	statt.	Eine	
Sitzung	muss	einberufen	werden,	wenn	ein	Viertel	der	Ausschussmitglieder	
die Einberufung beim Vorsitzenden unter Angabe der gewünschten Tages-
ordnung schriftlich beantragt.

(8)		 	Die	Einladung	zur	Sitzung	ergeht	durch	den	Vorsitzenden	oder	seinen	
Stellvertreter mindestens eine Woche vor der Sitzung. Der Einladung ist 
eine	Tagesordnung	beizufügen.	Über	Angelegenheiten,	die	nicht	auf	der	
Tagesordnung	stehen,	kann	nur	mit	Zustimmung	von	zwei	Dritteln	der	an-
wesenden Mitglieder ein Beschluss gefasst werden. Über die Sitzung ist ein 
Protokoll	zu	fertigen.	

(9)   Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter geleitet. 
Der	Regionalausschuss	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	die	Hälfte	der	
Mitglieder erschienen ist. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit der erschienenen Mitglieder gefasst. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Über die Art der Abstimmung entscheidet der Regionalausschuss durch 
mündliche Abstimmung. Für die Abstimmung in den Regionalausschüssen 
gelten	die	Vorschriften	des	§	6	der	Satzung	sinngemäß.	

(10)	 	Zur	Behandlung	wichtiger	Angelegenheiten	kann	aufgrund	eines	Beschlus-
ses	des	Präsidiums	die	Einladung	zu	einer	Sitzung	des	Regionalausschusses	
auch	vom	Präsidenten	der	IHK	oder	bei	seiner	Verhinderung	seinem	Stell-
vertreter	ausgehen.	Eine	solche	Sitzung	wird	vom	Präsidenten	oder	seinem	
Stellvertreter geleitet.

(11)		 	Der	Vorsitzende	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Hauptamt	Mitgliedern	
des	Regionalausschusses	die	Möglichkeit	einräumen,	ohne	Anwesenheit	
am	Versammlungsort	im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	an	der	
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Sitzung	teilzunehmen.	Er	kann	auch	zu	einer	Sitzung	einladen,	die	aus-
schließlich	im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	durchgeführt	wird.	
Die Einladung zu einer Sitzung nach Satz 1 oder 2 muss Hinweise zum 
technischen	Zugang	und	zur	Authentifizierung	enthalten.	§	6	a	Abs.	2	 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 9 Präsidium
(1)		 	Das	Präsidium	besteht	aus	dem	Präsidenten,	drei	Vizepräsidenten	und	vier	

weiteren	Präsidiumsmitgliedern.	Sie	werden	von	der	Vollversammlung	aus	
ihrer	Mitte	in	geheimer	Wahl	gewählt.	Die	Regelungen	in	§	4	Abs.	2	und	3	
gelten	entsprechend.	Wiederwahl	ist	zulässig.

(2)		 	Die	Vizepräsidenten	werden	aus	Wahlgruppen	gewählt,	die	nicht	den	
Präsidenten	gestellt	haben.	Der	Präsident	und	die	Vizepräsidenten	sollen	im	
Kammerbezirk	wohnen.

(3)		 	Beim	Ausscheiden	eines	Mitgliedes	des	Präsidiums	während	der	Wahl-
periode soll für den Rest der Amtsdauer eine Nachwahl erfolgen. 

(4)		 	Das	Präsidium	bereitet	die	Beschlüsse	der	Vollversammlung	vor	und	sorgt	
für	deren	Durchführung.	Das	Präsidium	kann	über	die	Angelegenheiten	der	
IHK	beschließen,	soweit	Gesetz	und	Satzung	diese	Aufgaben	nicht	der	Voll-
versammlung oder dem Berufsbildungsausschuss vorbehalten. Duldet die 
Beschlussfassung	über	eine	Angelegenheit	wegen	ihrer	Dringlichkeit	keinen	
Aufschub,	so	kann	über	sie	das	Präsidium	an	Stelle	der	an	sich	zuständigen	
Vollversammlung	beschließen,	soweit	es	sich	dabei	nicht	um	eine	durch	§	4	
Abs.	2	Satz	2	IHKG	der	ausschließlichen	Zuständigkeit	der	Vollversammlung	
vorbehaltene	Aufgabe	handelt.	Der	Vollversammlung	ist	in	ihrer	nächsten	
ordentlichen Sitzung darüber zu berichten.

(5)		 	Die	Wahl	des	Präsidiums	erfolgt	für	die	Amtsperiode	der	Vollversammlung.	
Die Mitglieder nehmen ihr Amt jedoch bis zum Amtsantritt eines Nach-
folgers wahr.  

(6)		 	Der	Präsident	ist	Vorsitzender	von	Vollversammlung	und	Präsidium	und	
Sprecher	der	gewerblichen	Wirtschaft	im	Kammerbezirk.	Die	Vizeprä-
sidenten	und	die	weiteren	Mitglieder	des	Präsidiums	unterstützen	den	
Präsidenten	in	seiner	Amtsführung.

(7)		 	Der	Präsident	beruft	die	Sitzungen	des	Präsidiums	nach	Bedarf	ein	und	
führt	in	ihnen	den	Vorsitz;	der	Hauptgeschäftsführer	nimmt	an	den	
Sitzungen	des	Präsidiums	teil.	Der	Präsident	hat	eine	Sitzung	einzuberu-
fen,	wenn	dies	von	mindestens	vier	Mitgliedern	des	Präsidiums	schriftlich	
unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt wird. Auf Vorschlag 
des	Hauptgeschäftsführers	kann	der	Präsident	die	Teilnahme	von	weiteren	
Führungskräften	und	Mitarbeitern	des	Hauptamtes	zulassen.	Der	Präsident	
wird	bei	Verhinderung	durch	den	von	ihm	damit	beauftragten	Vizeprä-
sidenten,	sonst	durch	den	amtsältesten	Vizepräsidenten	vertreten.	Die	
Einladung	zu	den	Sitzungen	erfolgt	in	Textform,	mindestens	eine	Woche	
vor der Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung.

(8)	 	Das	Präsidium	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	die	Hälfte	seiner	
Mitglieder	anwesend	ist.	Für	die	Abstimmung	im	Präsidium	gelten	die	
Bestimmungen	des	§	6	Abs.	7	entsprechend.	Bei	Stimmengleichheit	ent-
scheidet	die	Stimme	des	Vorsitzenden.	Der	Präsident	kann	bei	besonderer	
Eilbedürftigkeit	Beschlüsse	des	Präsidiums	auf	dem	Schriftwege	durch	
Umlaufverfahren	herbeiführen,	wenn	kein	Mitglied	des	Präsidiums	wider-
spricht.	Der	Beschluss	kann	auch	in	Textform	gefasst	werden.	Satz	4	gilt	
nicht für Beschlüsse nach Abs. 4 Satz 3.

(9)		 	Der	Präsident	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Hauptgeschäftsführer	
Mitgliedern	des	Präsidiums	die	Möglichkeit	einräumen,	ohne	Anwesenheit	
am	Versammlungsort	im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	an	der	
Sitzung	teilzunehmen.	Er	kann	auch	zu	einer	Sitzung	einladen,	die	aus-
schließlich	im	Wege	der	elektronischen	Kommunikation	durchgeführt	wird.	
Die Einladung zu einer Sitzung nach Satz 1 oder 2 muss Hinweise zum 
technischen	Zugang	und	zur	Authentifizierung	enthalten.	§	6	a	Abs.	2	 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(10)			Über	die	Beratungen	und	Beschlüsse	des	Präsidiums	ist	ein	Protokoll	
zu	erstellen,	das	vom	Präsidenten	zu	unterzeichnen	ist.	Abweichende	

Meinungen	sind	auf	Verlangen	dem	Protokoll	anzufügen.	Das	Protokoll	ist	
den	Mitgliedern	des	Präsidiums	innerhalb	eines	Monats	nach	der	Sitzung	
zur	Verfügung	zu	stellen.	Das	Protokoll	gilt	als	genehmigt,	soweit	nicht	
innerhalb	von	zwei	Wochen	Einwände	in	Textform	mitgeteilt	werden.	Über	
fristgerecht	eingegangene	Einwände	entscheidet	das	Präsidium	in	der	
nächsten	Sitzung.

(11)	 	Die	Mitglieder	des	Präsidiums	haben	das	Recht,	an	den	Sitzungen	der	 
Ausschüsse teilzunehmen. 

§ 10 Ehrenpräsident, Ehrenmitglieder der Vollversammlung
(1)		 	Durch	Beschluss	der	Vollversammlung	kann	jeweils	ein	besonders	verdien-

ter	Präsident	oder	Vizepräsident	der	IHK	nach	seinem	Ausscheiden	aus	der	
Vollversammlung	zum	Ehrenpräsidenten	berufen	werden.

(2)		 	Ehemalige	Vollversammlungsmitglieder,	die	sich	durch	langjährige	Tätigkeit	
im	Präsidium	oder	durch	die	Leitung	von	Ausschüssen	besondere	Ver-
dienste	erworben	haben,	können	–	auch	wenn	sie	die	Voraussetzung	der	
Wählbarkeit	in	die	Vollversammlung	gemäß	§	5	Abs.	2	IHKG	nicht	mehr	
erfüllen	–	durch	Beschluss	der	Vollversammlung	zu	Ehrenmitgliedern	der	
Vollversammlung berufen werden.

(3)	 	Die	Ehrenpräsidentschaft	oder	Ehrenmitgliedschaft	in	der	Vollversammlung	
erlischt	durch	Verlust	der	bürgerlichen	Ehrenrechte	oder	Aberkennung	der	
Fähigkeit	zur	Bekleidung	öffentlicher	Ämter.

(4)		 	Der	Ehrenpräsident	und	die	Ehrenmitglieder	der	Vollversammlung	sind	zu	
den	öffentlichen	und	repräsentativen	Veranstaltungen	der	IHK	einzuladen.	
Sie	haben	das	Recht,	an	den	Sitzungen	der	Vollversammlung	ohne	Stimm-
recht teilzunehmen. Sie bleiben zu allen Fachausschüssen mit Ausnahme 
des	Berufsbildungsausschusses	und	Arbeitskreisen	der	IHK	als	ordentliches	
Mitglied	wählbar.

(5)		 	Über	die	Berufung	als	Ehrenpräsident	oder	als	Ehrenmitglied	der	Vollver-
sammlung	wird	eine	vom	Präsidenten	und	Hauptgeschäftsführer	der	IHK	
zu	unterzeichnende	Ehrenurkunde	ausgestellt.

§ 11 Ehrenamtliche Tätigkeit
Die	Mitglieder	der	Vollversammlung,	des	Präsidiums	und	der	beratenden	Aus-
schüsse	sowie	der	Präsident	nehmen	ihre	Tätigkeit	ehrenamtlich	wahr	und	
erhalten	dafür	keine	Vergütung.	Die	Vollversammlung	kann	Regelungen	zur	
Aufwandsentschädigung	für	ehrenamtliche	Tätigkeiten	treffen.

§ 12 Geschäftsführung
(1)		 	Der	Hauptgeschäftsführer	führt	die	Geschäfte	der	IHK	und	bestimmt	den	

Geschäftsverteilungsplan.	Er	ist	der	Vollversammlung	und	dem	Präsidium	
für	die	ordnungsgemäße	Durchführung	der	Geschäfte	der	IHK	verant-
wortlich.	Er	ist	berechtigt,	an	allen	Sitzungen	der	Vollversammlung,	des	
Präsidiums	und	der	Ausschüsse	teilzunehmen.

(2)   Die Wahrnehmung des Gesamtinteresses der gewerblichen Wirtschaft im 
Kammerbezirk	durch	den	Hauptgeschäftsführer	erfolgt	im	Rahmen	der	von	
der Vollversammlung beschlossenen Richtlinien sowie unter Beachtung 
der	Beschlüsse	der	Vollversammlung	und	des	Präsidiums.	Er	kann	damit	
auch	die	Geschäftsführung	und	weitere	Mitarbeiter	der	IHK	beauftragen,	
insbesondere durch eine Dienstanweisung.

(3)		 	Der	Hauptgeschäftsführer	wird	von	der	Vollversammlung	bestellt.	Die	
Bestellung	des	Stellvertreters	des	Hauptgeschäftsführers	obliegt	dem	Prä-
sidium. Über die Berufung weiterer Abteilungsleiter entscheidet der Haupt-
geschäftsführer	im	Einvernehmen	mit	dem	Präsidenten.	Die	Anstellung	
weiterer	Mitarbeiter	wird	durch	den	Hauptgeschäftsführer	vorgenommen.

(4)	 	Der	stellvertretende	Hauptgeschäftsführer,	die	Abteilungsleiter	und	alle	
Mitarbeiter	unterstehen	dem	Hauptgeschäftsführer.	Für	den	Fall	seiner	
Verhinderung übt sein Stellvertreter seine Befugnisse aus.
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§ 13 Dienstverträge
(1)		 Alle	Anstellungsverhältnisse	sind	durch	schriftliche	Verträge	zu	regeln.

(2)		 	Über	den	Anstellungsvertrag	des	Hauptgeschäftsführers	und	seines	Stell-
vertreters	entscheidet	das	Präsidium.	Der	Vertrag	des	Hauptgeschäftsfüh-
rers	wird	durch	den	Präsidenten	und	einen	Vizepräsidenten	unterzeichnet,	
der	Vertrag	des	Stellvertreters	des	Hauptgeschäftsführers	durch	den	Prä-
sidenten	und	den	Hauptgeschäftsführer.	Die	Anstellungsverträge	weiterer	
Abteilungsleiter	unterzeichnet	der	Hauptgeschäftsführer	im	Einvernehmen	
mit	dem	Präsidenten.	Die	Dienstverträge	der	Mitarbeiter	unterzeichnet	der	
Hauptgeschäftsführer.

(3)  Alle Einstellungen erfolgen im Rahmen des genehmigten Stellenplans.

(4)   Über die Vereinbarung von Versorgungsansprüchen entscheidet das  
Präsidium.

§ 14 Rechtsgeschäftliche und gerichtliche Vertretung
(1)		 	Der	Präsident	und	der	Hauptgeschäftsführer	vertreten	gemeinsam	die	IHK	

rechtsgeschäftlich	und	gerichtlich.	Der	Präsident	wird	bei	Verhinderung	
durch	einen	Vizepräsidenten	vertreten,	der	Hauptgeschäftsführer	durch	
seinen Stellvertreter. Sie sind dabei an die Beschlüsse der Vollversammlung 
und	–	soweit	die	Satzung	dies	vorsieht	–	des	Präsidiums	gebunden.

(2)		 	Für	die	laufenden	Verwaltungsgeschäfte	ist	der	Hauptgeschäftsführer	
allein vertretungsberechtigt.

(3)		 	Gegenüber	dem	Hauptgeschäftsführer	wird	die	IHK	von	dem	Präsidenten	
und	einem	Vizepräsidenten	vertreten.

(4)		 	In	Vereinen,	Gesellschaften	und	Organisationen	wird	die	IHK	durch	
Präsident	oder	Hauptgeschäftsführer	vertreten.	Sind	beide	bei	Abstim-
mungen	anwesend,	führt	der	Präsident	die	Stimme;	ist	der	Präsident	nicht	
anwesend,	führt	der	Hauptgeschäftsführer	die	Stimme.	Die	Erteilung	von	
Vollmachten	ist	zulässig.	Bei	Abstimmungen	über	Fragen	von	grundsätz-
licher	Bedeutung	ist	§	5	Abs.	2	zu	beachten;	bei	Eilbedürftigkeit	kann	auf	 
§	9	Abs.	4	zurückgegriffen	werden.	Im	Übrigen	sind	Präsident	und	Haupt-
geschäftsführer	befugt,	bestehende	Beschlüsse	der	zuständigen	IHK-

	 Organe	zu	konkretisieren	und	Positionen	aus	diesen	Beschlüssen	abzu	
 leiten.

§ 15 Geschäftsjahr, Wirtschaftsplan, Rechnungsprüfer
(1)		 Das	Geschäftsjahr	läuft	vom	1.	Januar	bis	31.	Dezember.

(2)		 	Der	Hauptgeschäftsführer	bereitet	im	Einvernehmen	mit	dem	Präsidium	
den	Wirtschaftsplan	vor.	Das	Präsidium	und	der	Hauptgeschäftsführer	sind	
für die Einhaltung des von der Vollversammlung festgestellten Wirtschafts-
planes verantwortlich. 

(3)		 	Die	Vollversammlung	beschließt	rechtzeitig	vor	Beginn	des	Geschäftsjahres	
die Wirtschaftssatzung und den Wirtschaftsplan. 

(4)		 	Für	die	Dauer	der	Legislaturperiode	wählt	die	Vollversammlung	aus	ihrer	
Mitte jeweils zwei Rechnungsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses. 

(5)		 	Das	Präsidium	legt	der	Vollversammlung	für	jedes	Geschäftsjahr	Rechnung	
und	sucht	um	seine	Entlastung	sowie	um	die	des	Hauptgeschäftsführers	
nach; vor Beschlussfassung über die Entlastung nimmt die Vollversamm-
lung den Bericht der Rechnungsprüfer entgegen.

§ 16 Veröffentlichungen
Die	Rechtsvorschriften	der	IHK	und	sonstige	Bekanntmachungen,	die	der	Veröf-
fentlichung	bedürfen,	werden	in	ihrem	Mitteilungsblatt	oder	im	elektronischen	
Bundesanzeiger	durch	Veröffentlichung	verkündet.	Sie	treten,	soweit	sie	keine	
abweichenden	Regelungen	enthalten,	am	Tage	nach	der	Veröffentlichung	im	
Mitteilungsblatt	bzw.	im	elektronischen	Bundesanzeiger	in	Kraft.	Zusätzlich	kann	
die	IHK	die	Rechtsvorschriften	auch	im	Internet	ihren	Mitgliedern	zur	Kenntnis	
geben.	Diese	Bestimmung	gilt	nicht	für	Veröffentlichungen,	die	in	der	Wahl-
ordnung	der	IHK	Südthüringen	vorgeschrieben	sind.

§ 17 Gleichstellungsbestimmung
Status-	und	Funktionsbezeichnungen	in	dieser	Satzung	gelten	jeweils	für	alle	
Geschlechter.

§ 18 Inkrafttreten
Diese	Satzung	tritt	am	1.	Juni	2023	in	Kraft.	Gleichzeitig	tritt	die	Satzung	vom	 
8.	Dezember	2020	mit	allen	Änderungen	außer	Kraft.

Suhl,	27.	April	2023

gez. Torsten Herrmann   Dr. Ralf Pieterwas
Präsident	 	 	 	 Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk	des	Thüringer	Ministeriums	für	Wirtschaft,	Wissen-
schaft	und	Digitale	Gesellschaft	vom	16.	Mai	2023,	Az.:	1050-R3.2-3404/6-21-
26176/2023.	

Ausgefertigt:

Suhl,	23.	Mai	2023

gez. Torsten Herrmann   Dr. Ralf Pieterwas
Präsident	 	 	 	 Hauptgeschäftsführer
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Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Südthüringen hat 
in ihrer Sitzung am 27. April 2023 gemäß § 3 Absatz 6 und 7 sowie  
§ 4 Absatz 2 Ziffer 2 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I 
S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 2021 
(BGBl. I S. 3306), die folgenden Änderungen im Gebührentarif der IHK Süd-
thüringen beschlossen:

Artikel 1
1. Nach Punkt IV. Ziffer 5.4. werden folgende Ziffern 5.5. sowie 5.5.1. und 
5.5.2. eingefügt:
a)	5.5.		Unterrichtung	und	Sachkundeprüfung	gemäß	Thüringer	Spielhallenver-

ordnung
5.5.1.	Unterrichtung	einschließlich	schriftlicher	Sachkundeprüfung				294,00	€
5.5.2.	Unterrichtung																																																																													239,00	€

b) Die bisherige Ziffer 5.5. wird Ziffer 5.6.

c) Die bisherige Ziffer 5.6. wird Ziffer 5.7.

2.  Punkt IV. Ziffer 6. »Fälligkeit, Rücktritt« wird geändert und wie folgt 
gefasst:

6.	Fälligkeit,	Rücktritt	

»Die	Gebühren	nach	Punkt	IV.	Ziffer	1.1.,	1.2.,	2.1.a)	und	b),	2.2.,	3.3.1.,	5.1.	a)	
und	b),	5.2.,		5.3.1.,	5.3.2.,	5.4.	und	5.5.1.	sowie	5.5.2.	werden	mit	Einladung	zur	
Prüfung	bzw.	Unterrichtung	fällig.	Bei	einem	Rücktritt	von	der	Prüfung	bzw.	
Unterrichtung	nach	Einladung,	aber	vor	dem	ersten	Prüfungs-	bzw.	Unterrich-
tungstag,	werden	50	%	der	Gebühr	berechnet.	Maßgeblich	ist	der	Posteingang	
in	der	IHK.«

Artikel 2
Die	Änderung	des	Gebührentarifs	tritt	zum	1.	Mai	2023	in	Kraft.

Suhl,	27.	April	2023

gez. Torsten Herrmann   gez. Dr. Ralf Pieterwas 
Präsident	 	 	 	 Hauptgeschäftsführer

Genehmigungsvermerk	des	Thüringer	Ministeriums	für	Wirtschaft,	Wissen-
schaft	und	Digitale	Gesellschaft	vom	17.	Mai	2023,	Az.:	1050-R3.2-3404/6-20-
26269/2023.

Ausgefertigt:

Suhl,	23.	Mai	2023

gez. Torsten Herrmann                       gez. Dr. Ralf Pieterwas
Präsident																																												 Hauptgeschäftsführer

Änderung des Gebührentarifs 
der Industrie- und Handelskammer Südthüringen
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Das Mitteilungsblatt (MBl.) der Industrie- und Handelskammer Südthü-
ringen (IHK) ist das offizielle Mitteilungsblatt (Verkündungsorgan) der 
Industrie- und Handelskammer Südthüringen und erscheint nach Bedarf. 
In folgenden Einrichtungen liegt das Mitteilungsblatt der Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen zur Abholung bereit:

Hauptgeschäftsstelle	der	IHK	Südthüringen
Bahnhofstraße	4	–	8,	98527	Suhl

Bildungszentrum	der	IHK	Südthüringen
Hauptstraße	33,	98529	Suhl-Mäbendorf	

Niederlassung	Arnstadt	der	IHK	Südthüringen
Krappgartenstraße	37	–	41,	99310	Arnstadt

Niederlassung	Sonneberg	der	IHK	Südthüringen
Gustav-König-Straße	27,	96515	Sonneberg

Auf	Wunsch	wird	das	Mitteilungsblatt	der	Industrie-	und	Handelskammer	Süd-
thüringen	interessierten	Mitgliedern	kostenfrei	übersandt.	Zum	Erscheinungs-
datum	wird	das	Mitteilungsblatt	der	IHK	Südthüringen	zusätzlich	im	Internet	
auf	der	Website	der	IHK	Südthüringen	unter	www.suhl.ihk.de	veröffentlicht.
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